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"DER LICHTBLICK " wird aus 
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Einem Teil dieser Aus 
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die Mai- Ausgabe kann nun endlich an Sie ausgelie
fer t wer den . Die üblichen Schwierigkeiten , mit denen 
wir zu kämpfen haben, verzöger n immer wiede r unsere 
Arbei t. Ni cht nur die fehlende n Finanzen , auch die Lie
ferze it von Firmen machen uns die Arbeit schwer . 

Dami t zu leben und zu a r beiten , ist für uns schon 
fas t Rout ine . Waren es vor Monaten chronischer Mi tar
bei t ermangel , so haben sich die Probleme verlagert . Ab 
diesem Monat sind unsere Arbeitsstellen erstmalig voll 
besetzt . 

Nun aber zu diesem Heft . Viel Platz nimmt diesmal 
ein Bei trag von Claus Resper wieder ein . Unseren lang
jähr igen Lesern bestens bekannt durch seinen Be i t r ag 
"Medizin im Knast", der uns damals beachtliche Leser
resonanz e inbrachte . Wol len wir hoffen , daß a uch die
ser Beitrag nicht ohne Echo verhal lt . Der Aut or se t zt 
sich k r i tisch mit der Situation des Berliner J ugend
strafvoll zuges auseinander . Deckt au~ , was gep l ant und 
genehmi gt \o~ar und 111as letztendlich dabei herauskommt . 
Ein Beitrag, der in jedem Fall zum Nachdenken anregen 
sollte . Kommen doch viele Staaten bereits ohne Jugend
gefängnisse aus. Es gibt genug Alternativen zum Ju
gendstrafvollzug, weit besser e , effektivere Sanktions
mögl ichke i ten . Alternativen, die wirklich in ein Leben 
ohne Straftaten in sozialer Verantwortung führen . 

Warum dann dieser zu St e in gewordene Irrtum? Di eses 
zu Stein gewordene Versagen von Elternhaus und Schule? 
Ve r sagen des Sozialstaates, den \oJir vorgeben , zu ver
körpern ! 

I n diesem Heft zum Z\o~eiten mal ein Beitrag aus der 
Feder uns erer türkischen Miti ns assen . Wir vertreten 
den Standpunkt , auch diese Minderheit soll die Mitge
fangenen informieren . Sollte dieser Beitrag bei unse 
ren Lesern auf Interesse stoßen , so schreiben Sie uns . 
Bei I nteresse unserer Leserschaft werden wir dann j e 
weils die Übersetzung mit abdrucken . 

Di e I nsassenvertretung I II E veröffe ntlicht in die
ser Ausgabe ein Protokoll , aus zugsweise , des Küchen
beirate s . Ein in Tegel stets brisantes Thema . Im Grun
de ein alter Problemkreis , den es immer lohnt , aufzu
decken und Miß'.-/irtschaft anzuprangern . Die Tegeler 
Küche ver fügt über Möglichkeit en eines guten Küchen
betriebes . Die Rohmaterialien sind das Beste, was auf 
dem Mar k t zu haben ist . Was dar aus gernacht wir d , ent
sprich t einer Kantine allerletzter Kategorie . Wenn ei
ne Betriebskantine nur einma l solches Essen gibt , f liegt 
der Pä chter . Leider ist e s in Tegel kein Pächt er , son
der n Landesbeamte fühlen sich als allgewaltige He r r 
scher über Salzkelle und Kochtopf . 

Wir He rden weiterhin auf solche Probleme eingehen 
und die Bemühungen von sachlichen Insassenver treter n 
unt e rstützen . Aber \oJir brauchen auch Sie , liebe Leser , 
unterstützen Sie uns ~tTeiterhin mit Anregung und Krit i k 
und ni cht zuletzt mit Ihrer Spende . 

I hre 
Redaktionsgemei nschaft 
' der lieh t b l ick ' 
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ACHTUNG 

B E R I C H T I G U N G 

Betr . : Heft 4/81 - Landespressedienst 

In der April- Ausgabe des "lichtblick" 
\Wrde irrtümlich die "Kleine Anfrage" 
Nr. 2050 der Tabelle über die "Ent
wieklung der ßelegung in den Berliner 
Vollzugsanstalten" aufS. 6 und ?vor
angestellt statt der "KleinenAnfrage" 
Nr. 2052, die versehentlich auf Seiten 
20 und 21 abgedruckt \Wrde. 
Wir bitten, das Versehen zu entschul
digen . · -red-

EINE 1 BITTE AN DIE EXTERNEN LESER: 

Das Br.J.efa.mc der JVA Te;·gel bi t:t:et 
a 11 e Angt?hör igen Ufld mit Insassen der 
JVA Teye1 im Briefwechsel stehenden 
externen Leser darum, bei Schreiben 
an Insassen grundsätzlich zur nor
malen Anschrlf; auch die Angabe der 
Tei .. anstalc, 1n der der jeweilige In
sasse inhaftiere ist, zu'vermerken! 
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PRO & 
CONTRA 

Schreibt zum Thema ~ •• ,., 
Liebes Redaktions-Team! 

Auch ich möchte meine 
Neinung zum Thema "Täto
wieren" einmal äußern. Ich 
selbst sehe im Tätowieren 
nichts, was einem Menschen 
als Negatives angelastet 
werden könnte . Ein jeder 
hat doch ein Recht, nach 
Belieben das zu tun, was 
ihm Spaß und Freude macht. 
Nenn also jemand - sei es 
Männchen oder Weibchen ·
den Drang verspürt , sich 
tätowieren zu lassen , so 
sollte man ke .ineswegs ver
suchen, ihn davon abzuhal
ten . Im Gegentei 1, man 
sollte den Betreffenden, 
der sich etwas eintäto~vie
ren lassen tvill, bei der 
Auswahl der Motive beraten 
und zur Seite stehen. Wer 
sich tätowiert , ist weder 
asozial noch charakter
schwach oder einer , der 
sich vor anderen hervorhe
ben will. Er tut dies auch 
nicht, weil es vielleicht 
gerade "in" ist, sondern 
weil er Gefallen daran 
hat , seine Haut mit einem 
Bild zu schmücken, wie an 
dere vielleicht einen teu
ren Ring oder eine. Uhr an 
legen , weil i hner... dh:se 
Dinge gefallen . 
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IlRE 
Derjenige, de r sich tä

towieren läßt, tve iß genau, 
daß das, was er s i ch e in
stechen läßt , dana ch nicht 
tvieder entfernt werden 
kann wie ein falsches Wort 
auf einem Stück Papier . 

Eines sei aber zu be
denken : daßnicht die Viel 
zahl der Bildehen maßge
bend ist, sondern die Aus
führung. Manch einer fin 
det das, t·las er von Kopf 
bis Fuß drauf hat, beson
ders schön, in Wirklich 
keit aber ist es häßlich 
und abstoßend zugleich, 
zumal einige gar nicht 
richtig verstehen, was man 
mit einer Tätowierung aus
drücken will. Für sie zählt 
nur, d a ß man tätowiert 
ist, daß es einem persön
lich gefällt, und sonst 
nichts . Daß es nicht nur 
einem selbst gefallen 
soll , sondern auch den an
der en , versteht man nicht . 

Das Tätotvieren, richtig 
ausgeübt, kann man als ei 
ne Art Kunst be zeichnen, 
und manches Bildehen oder 
Motiv - auf die Haut ge 
bracht ist, von einem 
Außenstehenden betrachtet , 
ein kleines Kunstwerk für 
sich , was einen jeden 
r eizt, es zu bewundern . 
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Man kann es auch anders 
sagen: es gibt sehr viele, 
die gern einen Picasso in 
ihrem Zimmer hängen haben 
möchten, aber denen das 
Geld dazu fehlt . Aus die 
sem Grunde lassen sie sich 
den Picasso eben a uf die 
Haut tätowieren. So wi ssen 
sie wenigstens, daß nie
mand ihnen ihren Picasso 
scehlen kann. 

Wäre das Tätowieren er;
was Verwerfliches, dann 
würden sich sicher lich 
auch keine prominenten 
Persönlichkeiten dara uf 
einlassen . Es ist letzt
lich jedem selbst freige
stellt, ob er das Tätor-lie 
ren als gut oder schlecht 
empfindet, ob er sich was 
auf seine Haut machen läßt 
oder nicht . Auch , finde 
ich, paßt eine Tätowierung 
nicht auf jeden Kör per . 
Manch einem steht so e t was 
nicht . Ich habe vor länge
rem in einer Zei t s ch r ift 
Tätowierungen gesehen , die 
mir sehr gut gefallen ha
ben. Es gibt ja auch heute 
noch Völker auf unserer 
Erde, wo die Tätowierung 
·zum alltäglichen Leben 
einfach dazugehört . Ohne 
diese tvären 
würden a us 
ver jagt . 

sie nack t: und 
ihrem Stamm 



Früher hieß es: der saß 
im Kittchen, wenn man ei
nen Tätowierr:en irgendwo 
sah . Sicherlich: mit 
Hakenkreuz auf den Armen 
und "hier abtrennen" am 
Hals, kann man keinen 
Staat machen . Das karm man 
auch nicht als Kunst be
zeichnen,eher als abnorm. 
Wenn man damit auffallen 
wi 11, dann danke ich dafür, 
denn das hat nichts mit 
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der Realität des Täto
t-;iertseins zu tun, und ein 
Kunst~·;erk kann dies gleich 
gar nicht sein . 

Wenn jemand im Kittchen 
sich unbedingt täto•lieren 
lassen will, so sollte er 
sich zuerst mal darüber 
klarsein, was er sich über
haupt draufmachen lassen 
t-lill, und sich dann das 
•1eniqstens von einem f.fei 
ster des Fachs ausführen 

II K E I N E K U N S T IM K N A S T " 

lassen und nichr: von einem 
Hergelaufenen, der von 
sich selbst zwar überzeugt 
ist, daß er gute ~~d sau
bere Arbeic leistet . Das 
Reinmachen tut nicht weh , 
das Entfernen dagegen 
schon, und ob . es die AOK 
bezahlt, daran zr-1eifle 
ich . 

Klaus K., Noabit Hs . I/B 30 

"TÄTOWIERUNGEN BEHINDERN DIE RESOZIALISIERUNG" UND SIND IM 
KNAST NICHT ERLAUBT. EIN KALENDER ZUM THEMA, VON GEFANGENEN 
IN HAHNÖVERSAND PRODUZIERT, WURDE KURZERHAND VERBOTEN . EIN 
VOLLZUGSHELFER MUSSTE SEINEN HUT NEHMEN. 

Von Holger Wolf 

In einer Zeit, da Be
griffe \vie Hochsicher
heitstrakt , Kontaktsperre 
und Isolationshaft die öf-

"fentliche Diskussion be
stimmen, degeneriert die 
Vokabel Resozialisierung 
naturgemäß zum Schmähwort . 
Vor diesem Hintergrund ge
rät die "Vollzugstvirklich
keit" (auch so ein Wort) 
ebenso trist, t·7ie die Au
ßenmauern bundesdeut
scher Gefängnisfestungen, 
gegen Appellhofton auf den 
Gängen und Häkeldeckchen
Idylle in den Zellen wie
der Hand in Hand einher . 

Bürokrati smus, Gedan
kenlosigkeit , Borniert
heit und Schikanen haben 
Platz ergriffen und sind 
einmal mehr zum täglichen 
Brot für Gefangene, An- · 
staltspfarrer, Vertrau
ensleute, Vollzugshelfer 
und Anstaltsbeiräte ge
worden . Für eine sinnvol
le Gefangenenarbeit ist 
da kaum noch Raum . 

Leidvolle Erfahrung 
mit den unumstößlichen 
Gegebenheiten Hamburger 
Vollzugswirklichkeit mach
te jüngst der Vollzugshel
fer Eckehard Schweppe 
(23) . 

Die Leitung der Jugend
strafanstalt bat denJura
studenten, "von weiteren 
Besuchen in unserer An
stalt Abstand zu nehmen" . 
Stein des Anstoßes ist 
ein unter dem}1otto "Kunst 
im Knast" erarbeiteter Ka
lende~ mit und über Täto
tvi e rungen, ausgedacht , ge
plant und handkoloriert 
von einer Knastgruppe in 
der Jugendstrafvollzugs
anstalt Hahnöversand. l'leh
rere \.Jochen lang arbeite
ten die Gefangenen unbe
helligt an dem Kalender ; 
ignoriert von der An
staltsleitung, die sich 
erst für den Kunstband 
interessierte, als ihr zu
fällig ein Exemplar davon 
in die Hände fiel . Umge-
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hend ließ sie alle 20 der 
in der Anstalt befindli
chen Kalender besch lagnah
men . In einer eigens ein
berufenenErziehungs- Grup
penleiterkonfe renz, an 
der die "Knackis" aus der 
Gruppe mit der e rschöpfen
den Begründung , es herr
sche schon genügend Unru
he in der Anstalt, nicht 
teilnehmen durften, wur
de die Knastleitung deut
lich : Der Kalender rufe 
dazu auf, sich tätowieren 
zu lassen . Außerdem käme 
nicht genügend zum Aus
druck, welche Schwierig
keiten man sich mit Täto
wierungen einhandelt . 
Hehr noch . Die Beamten, 
die mit aller Kraft -
wenn auch, wie die Konfe
renz eingestehen mußte , 
meistens e r folglos - ge
gen das Tätowieren an
kämpfen, to~ürden mit dem 
Kalender lächerlich ge
macht . 

In einem Brief an den 
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Vollzugshelf er bekannte 
die Anstal tsle itung Farbe : 
"Wi e Si e bereits aus de r 
Diskussion t..rährend de r 
Konfe renz erkennen mußten , 
sind die von I hren ve rtre
tenen Ansichten über Au~
führung und Auf machung 
der von I hnen i m Rahmen 
der Gruppenarbe it herge
ste ll ten Tätowierkalender 
mit denen der Anstalt 
nicht vereinbar . Es wurde 
aus der Äußerung der hier 
tätigen Mitarbeiter deut
lich, daß der von Ihnen 
verfaßte Begleit t ext i m 
Kalender den hiesigen päd
agogischen Auffassungen 
widerspricht. Nach unse
ren Erfahrungen ersch\..re
ren Tätowierunge n , gle i ch
gül tig aus we lchen Moti
ven auch immer diese auf 
die Haut gebracht sei n 
mögen, die Wiedereingl i e
derung der jungen Insas
sen . .. " 

Das bestreiten we de r 
Schweppe noch die Knast
gruppen- Mitarbeiter, ja, 
es steht sogar auf dem 
Kalenderblatt für den Mo
nat Februar : "Es ist ver
boten, im Knast zu täto
wieren. Tätowierungen be
hindern die Resozialisie
rung . Du bekommst schlech
ter Arbeit, du bist als 
Knacki gezeichnet . Der 
Knast soll dich erziehen, 
einen geordneten, saube
ren Lebenswandel zu füh
ren. Es soll dich zur ArL 
beit erziehen, zur Diszi
plin, zum Verzicht auf Sa
chen, die du dir wünschst. 
Er soll dich so umformen , 
daß du nicht mehr auf
f ällst . Tätowierungen fal
len auf , sagen sie, sie 
behindern die Wiederein
gliederung ! Die meisten 
Knackis kennen die Schwie
rigkeiten, die man drau
ßen mit Tä tm..rie rungen 
macht. Trotzdem wird im 
Knast gepeikert, werden 
Bilder und Embleme von 
Kollegen auf ewig in die 
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Hau t ge r itzt . War~~ wohl? 
Ja , warum wohl? - An 

de r Knastleitung scheint ' s 
nich t zu sein, den Ursa
chen des Tattao- Phänomens 
i n ihren Mauern auf den 
Grund zu gehen. Da ist es 
offenbar doch einfacher, 
die i nhaltliche Auseinan
dersetzung damit zu unter
binden . Motto : Es kann 
nicht sei n , was nicht sein 
da r f . Noch ein Auszug aus 
dem Brief der Anstalts lei'
tung an Eckehard Schwep
pe : "Wir halten es für 
pädagogisch unvertretbar, 
unsere Jugendlichen in ei
ne Protes thaltung gegen 
die Gese l lschaft - in der 
sie später leben müssen -
zu manövrieren. Letztlich 
bes t eht die Gesellschaft 
ni cht nur aus 'Spießern ' , 
a uf de r en Meinung man 
nach I hr er Ansicht ' schei
ßen' kann (siehe Kalender
text)." 

Es en t behrt nicht j eg
l i cher Ironie , daß die 
Knastlei tung das Januar
Zitat des Knastkalenders 
("Schau t Euch meine Täto
wie rungen an , Ihr Spießer , 
das ist mein stummer Pr o
test"), verzie r t mi t Drei
masthark und Turmfalken , 
ausgerechne t auf sich und 
ihr pädagogisches Konzep t 
bezieh t. 

Aus der Sicht de r j u
gendlichen Ins assen stell t 
s i ch das pädagogi sche Kon
zept der J ugends trafan
stalt Hahnöversand dar: 
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. . . "Hi e r ist doch al l es 
für dich geregelt , du bis t 
voll ven..raltet. Dein Es
sen wird gekocht, deine 
Wäsche gewaschen, dir \vi r d 
gesagt , was du arbeiten 
mußt, wann du Hunger hast 
und ißt. Wann du Freizeit 
hast, t..rann du fernsehen 
darfst . Wann du ins Bett 
gehst und wann das Licht 
ausgemacht \vi rd . t.Jie soll 
man sich dagegen wehren, 
t•las so 11 man dagegen sa
gen ; es hört doch sm..rieso 
ke i ner auf dich . Schau 
dir meine Bilder an , dann 
weißt du alles und l aß 
mich in Ruh!" 

Das vi elzitierte päd
agogische Konzept der J u
gendanstalt reduziert sich 
in den Augen Schweppes 
auf das peinliche Bemühen, 
eine Art Grabesstille in 
Hahnöversand zu get..rährlei 
sten. Schweppe : "Vor al
len pädagogischen Ve r su
chen steht Sicherheit und 
Ordnung als oberste Maxi
me . Selbst bei den zag
haftes ten Ansätzen , s inn
vol l e Ar beit zu lei sten, 
ist man ständig in Gefahr, 
mit der Anstal tslei tung 
zu kollidieren . " 

Eckeha r d Schweppe muß
te vor wenigen Tagen s e i
nen Haus ausweis zurückge
ben und darf die Anstalt 
nicht mehr betreten . 

(entnommen aus " s zene" 
K. - He i dorn - Verlag ) 



BERICHT - MEINUNG 

KOM\ 
Die 4 7. S.trafkammer -

Vollstreckungskammer - des 
Landgerichts Berlin fällte 
am 16. Januar 1981 eine. 
längst erv1artete Entschei
dung zu § 13 StVollzG. Im 
"lichtblick" Nr . 4/80 S.20 
r.-1urden zur Ausführungsvor
schrift (AV) zu diesem Pa
ragraphen schon die ein
zelnen Gesetzeskommentie
rungen herangezogen und 
veröffentlicht. 

Der Beschluß der Straf
vollstreckungskammer ( St 
VK) gibt nunmehr auch für 
Berlin die rechtsverbind
liche Handhabung, um eine 
weitere Beschneidung der 
21 Tage Regelurlaub zu 
verhindern. 

Bisher wurden Insassen, 
die v1ährend des laufenden 
Jahres zum Regelurlaub 
nach § 13 StVollzG zuge
lassen wurden, auf eine 
rechtlich nicht mehr halt
bare Tabelle ven-liesen. 
Pro vergangenen Monat des 
laufenden Jahres vor Ein
tritt der Urlaubsfähigkeit 
wurden 2 Tage der vom Ge
setzgeber eingeräumten 21 
Urlaubstage abgezogen . 

Die StVK hat dies nun 
für rechtst·lidrig erkannt . 
Der Senator für Justiz ist 
gehalten, seine bisherige 
Regelung zu revidieren. 
Fraglich nur, was jetzt 
wieder aus der Schublade 
gekramt wird. Erfahrungs
gemäß vierden progressive 
Urteile sehr schnell in 
die Praxis einbezogen . Der 
FDP- Abgeordnet e Karl-Heinz 
Baetge machte diesen Ge
richtsentscheid zum Gegen 
stand einer "Kleinen An:
frage" . Die Antwort -des 

Senators für Justiz läßt 
jetzt schon darauf schlie
ßen, daß es in absehbarer 
Zeit keine gen'erelle Rege
lung geben wird, sondern 
r,.1iederum im Einzelfall 
entschieden werden soll. 
Dies ist rechtlich kaum 
haltbar. 

Verschiedene Strafvoll
streckungskammern im Bun
desgebiet fällten schon 
in den Vorjahren aussage
kräftige Entscheide und 
r-IUrden auch von den Ober
landesgerichten bestätigt. 
Der Berliner Justizsenator 
bemüht sich nun, eine Er
örterung mit den Länder
justizverwaltungen herbei
zuführen, mit dem Ziel, 
die bundeseinheitlichen 
'Verwal tungsvorschriften' 
{VV) der höchstrichterli
chen Rechtsprechung anzu
gleichen. 

Ein anerkennenswerter 
Entschluß. Warum aber wird 
dann nicht ab sofort die 
als rechtsfehlerhaft bzw. 
rechtswidrig angesehene 
AV des Senators für Justiz 
mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben und eine neue, 
vorläufige erlassen, bis 
eine bundeseinheitliche VV 
in Kraft gesetzt werden 
kann? Bis dies geschieht, 
sind betroffene Insassen 
gezwungen , unter Berufung 
auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung Anträge zu 
stellen, um keinen Ur
laubsverlust inkaufzuneh
men. 

Ein Aufwa~d, der die 
Verhältnismäßigkeit unter 
keinen Umständen wahrt. 
Es kommt hierbei · einmal 
auf die Rechtskenntnis des 
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Insassen an, denn der So
zialarbeiter oder sonst 
mit ~er Institution ver
traute Bedienstete werden 
erfahrungsgemäß kaum dar
auf aufmerksam machen . 

Das älteste uns bekann
te Urteil in dieser Sache 
stammt vom 5.2.1979 (OLG 
Frankfurt/M zu AZ: 3 Ws 7/ 
79). Kein Mensch kann uns 
dann tofeismachen, der Sena
tor für Justiz hatte bis 
dato keine Kenntnis von 
diesen Entscheiden . 

Eine ganze Reihe davon 
wurden immer wieder in un 
serem Medium veröffent
licht. Urteile und Ent
scheide, die einschneiden
de Maßnahmen im Strafvoll 
zug nach sich ziehen, wer
den bundesweit sehr schnell. 
übernommen . Urteile, die 
uns Insassen Lockerungen 
bzw. unser Recht sichern, 
werden nur träge zur 
Kenntnis genommen. Dann 
wird sofort darauf verwie
sen : "Justiz ist Länder
sache, und in Berlin be
stehen solche Urteile noch 
nicht". 

Jetzt haben wir den 
Fall in Berlin, nun wird 
eine bundeseinheitliche 
Regelung angestrebt. Wün
schenswert wäre in diesem 
Zusammenhang, daß immer 
mehr Insassen von ihrem 
Recht Gebrauch machen und 
Antrag auf Überprüfung 
durch die Strafvollstrek
kungskammern stellen . 

Vielleicht lassen sich 
dann die zuständigen Stel
len aus ihrem Dornröschen
schlaf erwecken. 

-jol-
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PROZESSKOSTENHILFE STATT 
ARMENRECHT 

Statt des bislang gel 
tenden "Armenrechts" gibt 
es seit dem 1. Januar 1981 
ein "Gesetz über die Pro
zeßkos tenh i lfe" . I nha 1 t 
und Umfang kostenloser 
Re~htsberatung regelt seit 
Jahresbeginn ein bundes
einheitliches "Beratungs
hilfegesetz" . Eine Infor
mation des Bundesjustiz 
ministeriums: 

Worin besteht Bercttungs
hilfe? 

Beratungshilfe bedeutet 
einmal, daß man sich in 
rechtlichen Dingen fach 
kundigen Rat holen kann . 
Da es nicht immer aus
reicht, nur beraten zu 
werden, sondern es in vie
len Fällen auch notwendig 
ist , bei Auseinanderset
zungen Hilfe und Unter
stützung auch etwa gegen
über Behörden zu erhalten, 
umfaßt die Beratungshilfe 
insoweit auch die Vertre
tung. Man muß also nicht 
selber "böse" Briefe 
schreiben , was man oftmals 
gar nicht kann, sondern 
man kann dies getrost dem 
überlassen, an den man 
sich wegen der BeratwJgs
hilfe gewandt hat . 

Bei welchen Angelegenhei
ten kann man berateil wer
den? 

Beratungshilfe wird ge -
währt in Angelegenheiten 

des Zivilrechts (z . B . 
Mietsachen, Schadener
satzansprüche bei Ver 
kehrsunfällen, nachbar
liche Streitigkeiten, 
Scheidungs-, Unter_
hal tssachen, sonstige 
Familiensachen); 
des Verwaltungsrechts 
(z.B. Bausachen , Er
schließungskostensa-
eben, Enteignungen, 
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ordnungsbehördliche 
Verfahren); 
des Verfassungsrechts 
(z . B. Grundrechtsver
le_tz ungen) . 

Ist man in den Verdacht 
geraten, eine strafbare 
Handlung oder eine Ord
nungswidrigkeit begangen 
zu haben, sokann man sich 
zwar beraten lassen, er
hält jedoch zunächst kei 
ne Vertretungshilfe. 

Auf anderen Rechtsge
bieten, insbesondere dem 
des Arbeits- und Sozial
rechts, wird Beratungshil
fe nicht gewährt. Insoweit 
gibt es schon genügend In 
stitutionen, die auf die
sen Gebieten kostenlos 
rechtliche Betreuung ge
währen. 

Wird es aber im Zusam
menhang mit einer anderen 
rechtlichen Angelegenbei t , 
z . B . im Zusammenhang mit 
einer familienrechtlichen 
Unterhaltsangelegenheit, 
notwendig, auch auf ar
beits- oder sozialrecht
liche Fragen einzugehen , 
so wird auch insoweit Be
ratungshilfe erteilt . Man 
muß deswegen nicht extra 
noch zu einer anderen 
Stelle laufen . 

wer ist berechtigt , die 
Beratungshilfe in Anspruch 
zu nehmen? 

Alleinstehende mit ei 
nem Nettoeinkommen bis zu 
850, - DM. Mit einer ge
setzlidJunterhaltsberech
tigten Person darf man 
bis zu 1.300,- DM netto 
verdienen. 

Muß man für den Unter
halt von zwei Personen 
sorgen, liegt die Einkom
mensgrenze bei 1 . 5 75,- DM; 
für weitere gesetzlich un
terhaltsberechtigte Perso
nen erhöht sich das zur 
Inanspruchnahme von Bera -
tungshilfe berechtigte 
Einkommen um jeweils 
275,- DM. 
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Muss man eigentlich Deut
scher sein, um sich bera
ten lassen zu können? 

Nein. Auch Ausländer 
haben Anspruch auf Bera 
tungshilfe, selbst dann, 
wenn es nicht um Rechts
fragen nach deutschem 
Recht geht, sondern um 
solche nach ausländischem 
Recht. In Angelegenheiten 
ausländischen Rechts gibt 
es Beratungshilfe aber nur 
dann, wenn der Sachverhalt 
eine Beziehung zum Inland 
hat. 
Von wem kann man sich be
raten lassen? 

Man geht entweder zu-
nächst zum Amtsgericht, 
schildert sein Problem und 
legt seine persönlichen 
und wirtschaftlichen Ver
hältnisse dar. 

Wenn das Amt$gericht 
dem Anliegenmit einer so
fortigen Auskunft , einem 
Hinweis auf sonstige Be
ratungsmöglichkeiten oder 
der Aufnahme eines Antrags 
entsprechen kann, ger,-;ährt 
es kost.enlos diese Hilfe. 
Sonst stellt es einen Be
rechtigungsschein aus . 
Mit diesem Berechtigungs
schein kann man einen 
Rechtsanwalt eigener Wahl 
aufsuchen. Der nimmt dann 
alles weitere indieHand. 

Man kann den Rechtsan
walt auch unmittelbar auf
suchen . 

Dann muß man dem Rechts 
anwalt seine persönlichen 
und wirtschaftlichen Ver 
hältnisse glaubhaft machen 
und den Anwalt bitten , den 
Antrag auf Bewilligung der 
Beratungshilfe durch das 
Amtsgericht nachträglich 
zu stellen. 

Dem Rechtsamwalt, den 
man mit dem Berechtigungs
schein vom Amtsgericht 
oder unmittelbar aufge
sucht hat, muß ~an eine 
Gebühr von 20,- DM zahlen. 
Die Gebühr kann erlassen 
werden , wenn sie der 
Rechtsuchende nur schwer 



aufbringen kann. 

Kann der Am ... al t, den ·man 
aufsucht, die Beratung und 
Vertretung ablehnen? 

Nein , grundsätzlich 
nicht . Der Rechtsanwalt 
ist zur Beratungshilfe 
verpflichte.t . Er darf sie 
nur im Einzelfall aus 
wichtigem Grund ablehnen. 

Muß man sich ein Armuts
zeugnis besorgen? 

Nein , man braucht nur 
seine per sönlichen und 
wirtschaf tlichen Verhält
nisse glaubhaft zu machen. 
Dazu r eicht es z . B. aus, 
eine eidesstattliche Ver
sicherung oder den Lohn
streifen vorzulegen. 

Gilt dieses neue Bera
tungshilfegesetz überall 
im Bundesgebiet? 

Es gilt im ganzen Bun-
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desgebiet, jedochmit fol 
gender Ausnahme : 

In den Landern Bremen 
und Harnburg bleibt es bei 
der dort schon seit länge
rem eingeführten öffentli 
chen Rechtsberatung. Dort 
kann man also nicht wegen 
einer Beratung nach dem 
Beratungshilfegesetz einen 
Rechtsamval t aufsuchen . 
Auskunft erteilen in Ham
burg die offentliehen 
Rechtsauskunfts- und Ver
gleichsstellen; in Bremen 
die Arbeitnehmerkammer n . 

InBerlin kann man zwi 
schen der dort schon ein
geführten öffentlichen 
Rechtsberatung und anwalt
lieber Beratungshilfe, wie 
sie oben beschrieben ist, 
wählen. 
Y1orin besteht die Prozeß
kostenhilfe? 

Es ist nach der Höhe 
des monatlichen Nettoei n 
kommens und der Zahl der 

Unterhaltsverpflichtungen 
zu unterscheiden : 

Rechtsuchende mit ge
ringem Einkommen z . B. 
Alleinstehende mit einem 
monatlichen Nettoeinkommen 
bis zu 850, - DM und ein 
Familienvater mit Frau 
und zwei Kindern bis zu 
1. 850, - DM erhalten völli 
ge Kostenfreiheit . 

Rechtsuchenden , deren 
Einkommen diese Grenze 
überschreiteL , wird das 
Recht einger äumt , die Pro
zeßkosten in monatlichen , 
nach der Einkommenshöhe 

·gestaffelten Raten zu zah 
len , wob~i insgesamt höch
stens achtundvierzig Mo 
natsraten aufzubringen 
sind . 

Die Eckwerte , bis zu 
denen völlige Kostenfrei
heit besteht , und die Hö
he der jeweiligen Raten 
ergeben sich aus der im 
Gesetzenthaltenen Tabelle 

Net toeinkommen auf volle Deutsche Mark abgerundet 
monatlich maximal 

--------------------------------------------------- 48 Monatsraten 
zu je : 

bei Unterhaltsleistungen 
auf Grund der gesetzlichen Unterhaltspflicht für 

0 1 2 3 4 5 Deutsche Mark 
Personen + 

--

bis 850 1300 1575 1850 2125 2400 0 
900 1350 1625 1900 2175 2450 40 

1000 1450 1725 2000 2275 2550 60 
1100 1550 1825 2100 2375 2650 90 
1200 1650 1925 2200 2475 2750 120 
1300 1750 2025 2300 2575 2850 150 
1400 1850 2125 2400 2675 2950 180 
1500 1950 2225 2500 2775 3050 210 
1600 2050 2325 2600 2875 3150 240 
1800 2250 2525 2800 3075 3350 300 
2000 2450 2725 3000 3275 3550 370 
2200 2650 2925 3200 3475 3750 440 
2400 2850 3125 3400 3675 3950 520 

+) Bei Unterhaltsle~stungen für mehr als 5 Personen erhöhen sich 
die in dieser Spalte a ngeführten Beträge um 275 Deutsche Mark 
für jede weitere Per son . 
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Die Einkommensgr enzen sind ni cht starr . In Härtefällen können auch 
niedrigere Ratenzahlungen festgesetzt werden und auch die Bezieher 
höherer Einkommen können Prozeßkostenhi lfe erhalten, wenn durch die 
Kosten der Prozeßführung ihr angemessener Lebensunterhai t erheblich 
beeinträchtig würde . 

Beispiel: 
Nehmen wir einmal an, ein verheirateter Prozeßbeteiligter mit zwei 
Kindern verdient monatlich netto 1 . 900, - DM. Er ist bei dem Rechts 
streit unter l egen und müßte3.500,-DM an Gerichtskosten und Gebüh
ren bezahlen. Nach d i eser Tabelle muß er jedoch nur 1 . 920 ,- DM, 
nämlich vier Jahre lang monatl ich 40, - DM zahlen . Der Rest wird ihm 
erlassen . 

Wer erhält Prozeßkosten
hilfe? 

Jeder, der nach seinen 
persönlichen und wirt
schaftlichen Verhältnissen 
die Kosten der Prozeßfüh
rung nicht, nur zum Teil 
oder nur in Raten aufbrin
gen kann. Die Obergrenze 
ist aus einer im Gesetz 
enthaltenen Tabelle er
sichtlich und nach der 
Zahl der Unterhaltsver
pflichtungen gestaffelt; 
sie liegt z.B. fürAllein
stehende bei einem Netto
einkommen von 2.400, - DM 
und für einen Familienva
ter mit Ehefrau und zwei 
Kindern bei einem Netto
einkommen von 3.400,- DM. 

Der Prozeßführende hat 
allerdings sein Vermögen 
e i nzusetzen, soweit dies 
zurnutbar ist. 

Zum Vermögen gehören 
insbesondere ein zu erwar
tender Anspruch auf Pro 
zeßkostenvorschuß oder 
ein Anspruch auf Versiche
rungsschutz hinsichtlich 
der Prozeßkosten (z . B. 
Rechtsschutzversicherung). 

Welche sonstigen Voraus
setzungen bestehen für 
die Prozeßkostenhilfe? 

Die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung muß 
hinreichende Aussicht auf 
Erfolg bieten und darf 
nicht mutwillig erschei
nen 
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Was muß man tun, um Pro
zeßkostenhi: lfe zu erhal
ten? 

Man muß beim Prozeßge
richt einen Antrag stel
len, in dem der Streit 
unter Angabe der Beweis
mittel darzustellen ist . 
Dem Antrag ist eine Erklä
rung über die persönlichen 
und wirtschaftlichen Ver
hältnisse beizufügen. 
(Hierzu gibt es beim Ge 
richt entsprechende Vor
drucke . ) 

Ein Armutszeugnis vom 
Sozialamt ist nicht mehr 
erforderlich. 

Die Prozeßkostenhilfe 
hat jedoch keinen Einfluß 
auf die Kosten, die gege
benenf alls - insbesondere 
im Falle des Unterliegens 
- dem Gegner zu erstatten 
sind. 

wann kann man sich einen 
Rechtsanwalt nehmen? 

Ein zur Vertretung be
reiter Rechtsanwalt eige
ner Wahl wird beigeord
net, 

1) wenn eine Vertretung 
durch Anwälte vorge
schrieben ist, z.B. 
beim Familiengericht 
und beim Landgericht, 

2) wenn 
durch 
walt 

die Vertretung 
einen Rechtsan

erforderlich er-
scheint, oder der Geg
ner durch einen Rechts
anwalt vertreten ist . 
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Was ist, wenn s ich die 
maßgebenden persönlichen 
und wirtschaftlichen Ver
hältnisse ändern? 

Bei einer Verbesserung 
der Ver hältnisse kann das 
Gericht die getroffenen 
Bestimmungen über die Zah
lungspflicht nicht ändern, 
also weder die Raten erhö
hen noch eine Nachzahlung 
anordnen. 

Bei einer Verschlechte
rung·· seiner finanziellen 
Verhältnisse kann man sich 
jedoch an das Gericht wen
den und um eine Änderung 
der belastenden Bestimmun
gen bitten. Das Gericht 
kann auch die Raten herab
setzen oder bestimmen, daß 
Raten nicht zu zahlen 
sind. 

(Hit freundlicher Genehmi 
gung des Julius- Bel tz-Ver
lages entnommen aus Heft 
1/1981, "SOZIALMAGAZIN".) 
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Ansichten • zuetnem 

Reformknast 
DIE FREIHEIT ERLERNEN -

HINTER GITTERN ? 

Eine Absurdität gewinnt 
Kon t uren . 

Ein Bericht 
von Claus Hesper 

Nun \olird sie also doch 
gebaut- die neue "Plötze". 
Nach 12jähriger Planung 
mit mancherlei Intrigen 
stehen bereits sechs t>1eter 
hohe Mauern fertig da, ob
wohl sie ursprünglich gar 
nicht vorgesehen \-Iaren . 
Aber bei diesem neuen Ju
gendknast war je vieles 
nicht vorgesehen. Konzi
piert \.,rar der Bau von den 
Architekten ursprünglich 
so : 

Stattdes jetzigen Mam
mutprojekts sollte am 
Standort Plötzensee nur 
ein sogenannter Kernbe
reich mit Diagnostikum, 
Ausbildungsstätten und ge
schlossenen Therapieein
richtungen entstehen . Im 
übrigen sollten "offene 
Behandlungseinrichtungen" 
- sprich Außenstellen -
in geeigneten Stadtgebie
ten errichtet ~.,erden . Die
se Planung der beiden Ar
chitekten Edgar Döwe und 
Romanoff Wörner wurde von 
einem Gremium, das sich 
aus renommierten Fachleu
ten in Sachen Kriminologie 
zusammensetzte , als weg
weisend für den Knastbau 
der Zukunft be.,.Jertet . Be
vor es jedoch zu einem Vo 
tum zu Gunsten des Mode l l-

baus der Architekten Döwe 
und Wörner kam, mußte das 
Preisgericht erst unter 
die ganz massive Kritik 
der Fachöffentlichkeit ge 
raten, um sich für die pro
gressive Planung der bei
den Berliner Architekten 
zu entscheiden . 

Prof. Jonas Geist von 
der Technischen Universi 
tät erinnert sich: 
" . .• Das Preisgericht war 
zusammengesetzt, das muß 
man sich mal k l armachen , 
da saßen s ieben Leute a us 
der Verwaltung, und dann 
saßen noch vier Leute, das 
waren Ar chi tekten . Ich war 
überhaupt nur Ersatzpreis-
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richter , konnte aber da
durch Zugang erhalten, und 
diese vier Architekten, 
die waren nun, weiß Gott , 
aus Zehl endorf, und nicht 
aus dem!1ilieu , die hat ten 
von dem v1irklichen verhan 
delten Gegenstand so gut 
wie keine Ahnung, kann ich 
im einzelnen bezeugen . rvir 
haben dann doch die Preis 
richtersi tzungmit Betro f 
fenen, das waren immer so 
zwanzig, dreizig, die das 
vorher durchdiskuti e r t 
hatten, soweit gestört, 
daß eine doch ausführli 
chere Diskussion begi nnen 
konnte über di e Beteili 
gung sämtlicher Fachleute , 
die ja bi sher aus geschlos
sen waren . Es war en i n 
diesem Preiskr ieg weder 
ein Sozialarbeiter noch 
aus dem universi tären Be 
reich die im soz ialen Zu
sammenhang wirklich wich 
tigen Ver treter . Das ist 
dann mehrfach hi n und he r 
gegangen , bis schließlich 
das Preisgericht sei ne 
Entscheidung, ohne darauf 
wirklich einzugehen, ohne 
in eine Zusammenarbeit mit 
den Betr offenen wirklich 
einzutreten , im Amtsge 
richt Spandau unter Poli 
zeischutz vollzogen ha t . 
Es ißt i mmerhin i m Ergeb 
nis herausgekommen , daß 
eine Diskussion mit Fach 
l e uten a us vers chiedenen 
Gebieten angezet telt wur-
de , 
WO 

mehr 
dann 

aber in dem Moment, 
der Betroffene nicht 
beteiligt ist, geht 
alles genau wiede r 
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seinen alten Gang. Die Ge
schichten, die ihr danach 
gehört habt, aus den sieb
ziger Jahren, bestätigen 
in dem Moment, wo die be
troffene Seite nicht ver
treten ist und sich nicht 
artikuliert, regelt die 
Verwaltung das . Die stän
dischen Institutionen und 
die Fachleute sind immer 
in der Lage, sich von der 
Verwaltung überbügeln zu 
lassen, sie sind verein
zelt und können sich nicht 
durchsetzen. '' 

Zusanunen mit Jonas 
Geist saß ein Mann auf dem 
Podium - viele Gesprächs
beiträge dieser Sendung 
stammen von einer öffent
lichen Veranstaltung zum 
Thema "Plötzensee" -, ein 
Mann, der sich Anfang der 
7oer Jahre sehr für einen 
humanen Strafvollzug enga
gierte: der Richter Bernd 
Poelchau. Poelchau war da
mals noch Jugendrichter in 
Berlin und mit der Materie 
Jugendstrafvollzug bestens 
vertraut. Er meinte dazu : 

11 
••• Da haben wir gesagt, 

wir stehen in der Situa
tion, daß wir in der Be
handlung derer, die auch 
weiterhin zur Jugendstra
fe verurteilt werden, daß 
wir nicht wissen, hier 
gibt es die Therapie, und 
jetzt muß man dafür das 
Krankenhaus bauen, wo sie 
stattfinden soll, sondern 
daß wir Freiräume schaffen 
müssen, daß selbst, wenn 
man unter dem Zwang steht, 
zu bauen, daß wir Freiräu
me schaffen müssen , wo 
sich das entwickeln kann , 
und dann das Gesetz von 
solchen Vorstellungen her 

MAI ' 81 

BERICHT - MEINUNG 

befragen, was ist denn 
möglich . Und da war Berlin 
mit einer schlimmen Tra
dition belastet, mit einer 
ganz schlimmen Tradition, 
denn hier ist als eine 
der wenigen Stellen in 
Deutschland nicht so sehr 
beim Strafvollzug, sondern 
bei der Untersuchungshaft, 
sind gesonderte Insti tuti
onen geschaffen ~;orden für 
Jugendliche im Bereich der 
Heimerziehung. Da gibt es 
also Paragraphen dafür im 
Jugendgerichtsgesetz, die 
es möglich ~achen, einen 
Jugendl ichen statt in die 
Haftanstalt ins Heim zu 
stecken. Und die Berliner 
Tradition war, daß man da 
von Jugend und Sport er
wartete, daß sie in der 
Heimerzieh~g Gefängnisse 
bauten, anstatt zubegrei
fen, daß dieses Gesetz den 
Auftrag gab, Jugendliche 
nicht erst ins Gefängnis 
zu bringen, sondern die, 
die man vorläufig, bis 
überhaupt ein Urteil kam, 
auffangen mußte, die mal 
pädagogisch irgendwo auf
zufangen, das war ange 
ziel t mit der Heimwlter
bringung. Von dieser Tra
dition belastet, ist stän
dig so argumentiert wor
den, wir brauchen ja eine 
bestimmte Anzahl fester 
Plätze, und diese 350 fe 
sten Plätze waren ja auch 
schon damals im Gespräch . 
Dabei steht im Gesetz ganz 
schlicht drin genau das, 
was wir brauchten, daß 
nämlich freiere Reformen 
des Vollzuges ausprobiert 
werden dürfen, stattfin
den dürfen, und es stand 
nirgends drin, daß die nur 
in der Zahl stattfinden 
dürften, in der sie bisher 
stattfanden . Wir haben die 
Position vertreten, und 
das scheint mir, daß das 
auf solche Planungspro
zesse bezogen das Wichti
ge war, daß man sich ent
schließen müßte, einen Weg 
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zu suchen, tvo man darauf 
verzichtet, von vornherein 
350 Plätze festzubauen, 
sondern zu sagen, wir er
kennen an, hier ist ein 
Zentralbereich nötig, auf 
den kann nicht mit einem 
Schritt irgendwie verzich
tet werden, wir können 
auch nicht mit einem 
Schritt offen sein, und 
die Reaktion, die immer 
gekommen ist und die sich 
dann in dem Moment durch
gesetzt hat, tvo wir uns 
alle auch wieder irgendwie 
Vorwürfe machen müssen, 
passiert ist, daß diese 
Gruppe von Sachkundigen, 
die eben über die Sachkun 
de hinaus angefangen hat
te, sich etwas politisch 
zu engagieren , daß die weg 
war, nicht mehr am Ball 
war in der Sache, das 
schlug zurück, und es war 
plötzlich wieder möglich, 
so zu tun, als ob es das 
nie gegeben hätte, daß man 
sich ganz fest darauf ge
einigt hatte, wir bauen 
Außenstellen in der Stadt, 
bei denen auch nicht fest
liegt, wie sie genau aus
sehen, sondern bei der der 
Rahmen ist, es etwas fe 
sterzumachen, wenn es un 
vermeidlich ist , um großen 
Spielraum zu geben , wenn ' s 
sich als möglich en1eist . 
Und wir gehen vor allem 
an die Personalplanrmg ran 
und nicht nur an die Bau
planung. Das war, was da
mals versucht worden ist, 
in Gang zu kriegen, und 
wir sollten einfach als 
Gelerntes daraus mitneh
men, daß wir wissen, sach
kundige Leute im Ausschrei 
bungsverfahren, in vlettbe
"'erbsverfahren miteinzu
schalten, bringt selbst 
unter günstigen Vorat.~sset
zungen, wie wir sie heute 
nicht mehr haben, selbst 
wenn wir Bereitschaft zu 
einer gewissenpolitischen 
Aktivierung da ist, bringt 
nichts . 11 



Leider nur allzu wahr , 
\otenn man heute die sechs 
Meter hohen l1auern am 
Friedrich - Olbricht- Damm 
betrachtet . Der preisge
krönte Entwurf von 1973 
hatte ja auch gar keine 
Mauern vorgesehen . Um 
Richter Poelchau noch zu 
verdeutlichen: Was sich 
seither in der Plötzepla
nung tat , mutet geradezu 
unglaublich an. Scheib~ 

chemteise, aber zielbewußt 
wurde von den Senatsbehör
den für Justiz und Bau/ 
Wohnen das ursprüngliche 
Konzept nach eigenen Vor
stellungen völlig umgemo
delt . Die Justizbehörden 
hatten von ihrem t1ißmut 
geg~nüber dieser für sie 
unbequemen Modellplanung 
SO'-'lieso nie einen Hehl ge
macht . Die Architekten 
mußten hilflos zusehen, da 
i.hncn bei Widerstand un
verhohlen seitens des Bau
herrn mit Auftragsentzug 
gedroht \•1Urde. Jus tizse
nator Gerhard Meyer als 
vierter in einer Reihe von 
Senatoren , die für das 
Projekt Plötzeneubau zu
ständig war, meint: 

"Der Grund für die Än
derung der äußeren Planung 
war der, daß ursprünglich 
vorgesehen tvar, eine klei 
nere Anstalt mit rund 230 
Plätzen zu bauen und dann 
diese acht Nebenstellen 
zu haben . Diese kleinere 
Anstalt sollte sozusagen 
in Form einer "Atrium"
Anstalt gebaut werden, d. 
h ., die Außenwand sollte 
gleichzeitig die äußere 
Begrenzung sein. Dieses 
ließ sich aus planerischen 
Gründen nicht mehr machen 
wegen der Tatsache, daß 
die Haftplatzzahl gestie
gen 'dar, nämlich von 2 30 
auf 235, und zum anderen 
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auch deswegen, weil durch 
die Nebenstellen nicht in 
dem Umfange durch Schwie
rigkeiten bei ~Jiner GrJnd
stü~ksbeschaffung reali 
siert werden konnten wie 
ursprünglich vorgesehen , 
d .h ., die Mauer ist eine 
Konsequenz dieser Ertvei te
rung . Ich meine aber auch, 
daß es mehr auf die inhal t 
liche Situation ankommt 
als auf die Frage einer 
Hauer oder nicht, denn man 
darf sich ja keinen Illu
sionen darüber hingeben , 
auch bei dieser "Atrium"
Anstalt wäre ja nach außen 
alles dicht gewesen, al
lerdings ohne Mauer . 11 

Als v1ir den Justizsena
tor darauf hinwiesen, daß 
das Konzept der beiden Ar 
chitekten Döwe und Wörner 
in den skandinavischen 
Ländern doch durchaus 
funktioniere, meinte er: 

"Die skandinavischen 
Länder haben, soweit ich 
das übersehe, ein außeror
dentlich stärker differen 
zierendes System . Sie ha
ben sehr streng gesicher
te , auch von den Vollzugs 
formen her, sehr rigide 
Anstalten, kleinere, zu
gegebenermaßen, fur hoch
gefährliche Täter. 

Also, wer in Schweden 
beispielsweise wegen eines 
Raubmordes verurteilt ist, 
dürfte es wesentlich 
"schlechter haben 11 als ein 
deutscher Jugendlicher 
oder Erwachsener. Sie ha
ben dann aber, und das ist 
positiver, ein umfängli
ches und differenziertes 
System von über das ganze 
Land verstreuten Jugend
höfen, Jugendpensionen in 
den Großstädten, die ei
gentlich vorbildhaftsind. 
Darauf beruhte ja auch das 
Konzept in Berlin zu einem 
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nicht geringen Teil . Das 
Problem ist nur, daß es 
inzwischen - und es gibt 
da jetzt neuere Veröffent
lichungen - es wohl an
fängt, in Schweden oder 
auch in Dänemark, und zwar 
interessanterweise im Zu 
sammenhang auch mit dem 
zunehmenden Eindringen 
von Rauschgift oder der 
Rauschgifttvelle, hier wie
der restriktiver verfah
ren. Die Schweden waren 
also weiter als wir und 
kehren jetzt mehr wieder 
zu traditionel len Voll
zugsformen zurück, und 
zwar offensichtlich, so
weit ich die Veröffentli 
chungen dazu verfolge, un
ter dem Eindruck der zu
nehmendenRauschgiftwelle . 

Das Problem ist natürlich, 
daß in einem dünnbesiedel 
ten Land mit relativ leich
ter Möglichkeit , Grund
stücke fi)r Jugendhöfe oder 
Jugendpensionen oder wie 
immer man das nennen will, 
zu bekommen, auch rein or
ganisatorisch leichter zu 
lösen ist als in der In
selstadt Berlin . 

Nun ist es so, daß ei 
nige Kriminologen behaup
ten, daß - je mehr Plätze 
ich anbiete - desto grö
ßer wird automatisch auch 
die Zahl der Verurteilten, 
heißt, daß wenn ich bei
spielsweise für die Plötze 
1000 Plätze nehme, hätte 
ich auch tausend Delin
quenten als Insassen. Na
türlich besteht die Ge 
fahr, wenn man überpropor
tional Fehlplätze zur Ver
fügung stellen würde. Nur 
das ist ja nicht der Fall, 
wir haben jetzt eine Bele
gunq von 290 und bieten 
325 Plätze an . Die Bele
gunq von 325 in der neuen 
Anstalt bedeutet , daß wir, 
wenn wir 290 haben, wahr
scheinlich überbelegt 
sind, weil durch die not-

1 DER LICHTBLICK' 



Am Rande bemerkt 
Die schreckliche Bereitschaft 

Tm Schlagschalten der Lichter einer GroB· 
• stad/ geht so manches Leben freiwillig zu 

Meyer: Bloße Verwahrung führt zum Rückfall I 
Ende, meist nur statistisch erlaßt, selten ~n die 
Ofirnllichkeit wirkend durch ein schockieren
des Handansichlegen. Manche Organisationen 
und mancher Einzelne sind bemüht, &ozial, Die geplanten Neubauten der J ugendstrafanstalt Plötzensee und der 

Vollzugsanstalt für Frauen sind nach Auffassung von J ustizsenator Ger
hard Meyer erforderlich, "um die Gefangenen zu befähigen, künftig in so
zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten führen zu können". 

psyd10logisch oder medizinisch solch fürchtet· 
liehet Konsequenz vorzubeugen, nicht •elten 
mit Erfolg. 

Hungerstreikende verbinden, &ofern e! &Jdl 
um Süchtige der Droge Gewalt handelt, eine 
selbstmörderische Bereitschalt mit dem star 
ken Willen, in die Offentliehkeil zu wirken 
und entweder ihre FordP.rungen durchzuset
zen oder sich notfalls einen dramatischen Ab
gang aus der Verzweiflung zu verschaffen. 

Die Idee von Außenstellen ohne Mau
ern in der Stadt, die es ermöglichen sol
len, den Jugendlichen unter Aufsicht 
ein soziales Verhalten in der Gemein
schaft einzuüben, sei nicht, wie fälsch· 
heb behauptet werde, aufgegeben 
worden, heißt es tn einer Erklärung des 
Justizsenators. Beide Anstalten trügen 
in hohem Maße der Erkenntnis. Rech
nung, daß .die. bloße Verwahrung von 
Straftätern ihren Rückfall nicht verhin
dern kann und daß der Schutz der Ge
sellschaft vor weiteren Straftaten ein in
tensives Betreuungsangebot voraus
setzl". 

Mit den Bauarbeiten für die Außen
stelle in Neukölln sei bereits begonnen 
worden. Die Betreuung der dort Unter-

gebrachten werde von Mitarbeitern des 
Vollzuges und von sozialen Institutio
nen des Bezirkes und anderen öffentli· 
chen Trägern wahrgenommen. Die neue 
Jugendstrafanstalt Plötzensee verfüge 
über Behandlungs- und Wohnbereiche, 
in denen die sozialen, schulischen oder 
beruflichen Fähigkeiten der Insassen ge
fördert werden. Alle Inhaftierten erhiel· 
ten die Möglichkeit, sich entsprechend 
ihrer Behandlung'sbedürftigkeit und ih
rem sozialen Verhalten in verschiede· 
nen Wohngruppen zu entwickeln. 

Der Bau der neuen Frauen-Vollzugs· 
anstalt sei insbesondere erforderlich, 
weil die derzeitige Anstalt mit ihrer 
räumlichen Enge modernen Anforde
rungen nicht mehr gerecht werde. LR 

Es lieat nnhe, eme solche extreme, gese/1-
scllall/idt mollvierte Aggression auch gegen 
sich seil1st wcniaer zu bemitleiden als eine, 
die durdt un~erschuldetes Geschick wie 
Krankheit oder a/., unerträglich empfundene 
,,onstlge Unbill bedingt Ist. Doch Immer sind 
Menschen mit dem Vorsatz, zumindeM dem 
Eventualvorsatz, zum Tode, die sogar Wider
stand gegen Rettungsversuche leisten, Opfer 
einer seelisd1en Katastrophe. 

Ohne jede Konzeption? 
Die Abkehr vom bürgerlichen Leben hatten 

die Hungerstreikenden von Moabit längst 
vollzogen, als sie die Taten begingen, die zu 
ihrer jettigen Srtuation führten. Dabei wird 
unlerslE'fll. daß ein zur Selbstvernichtung be· 
reiter Häftling sich auch im Fa/Je des noch 
schwebenden rechtsstaai/ichen Verfahrens der 
gese_lzlichen Unschuld.wermulung begibt. 

ÖTV übt massive Kritik am Strafvollzug· 
Im Stich gelassen fOhlen sieb die Be

schäftigten Im Strafvollzug von den Poli
tikern. MU massiver Kritik an den Ar
beitsbedingungen in den Anstalten, der 
Uberbelegung der Jugendvollzugsan
stalt Tegel und der frage nacb Bekämp
fung der Suchtproblematik trat dJe Ge
werkschaft OTV in einem offenen Brief 
gestern an das Abgeordnetenhaus her
an. 

Vermißt wird von der Gewerkschaft 
eine .erkennbare Konzeption• im Ju
stizvollzug. Seit längerem habe man be· 
mängelt, daß nur Tagesereignisse gere
gelt werden. Von der Uberbelegung in 
den Anstalten dürften die Verantwortli· 
chen nicht überrascht worden sein, da 
die Steigerung voraussehbar gewesen 
wäre. 

In dem Zusammenhang trifft es bei der 
OTV aui Unverständnis, daß man in der 
Jugendvollzugsanstalt Umkleideräume 
in Hafträume umfunktioniert habe. Fer
ner könne nicht vertreten werden, daß 
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Untersu~ungsgefangene in die Ju
gendstrafanstalt Plötzensee eingewie
sen wurden. Dies führte dort, so die 
OTV, zur Behinderung des behand
lungsorientierten Vollzugs. Ausbruchs· 
und Selbstmordversuche seien verstärkt 

Ober die mit dem Hungerstreik angestreb
ten Haiterleichlerungen muß geredet werden, 
soweit sie nicht eine Bevorzugung gegenüber 
anderen vergleichbaren, nicht politisch moti
vierten Häftlingen bedeuten. Was darüber 

zu verzeichnen gewesen. hinausgeht, ist eine erpresserische Heraus/or-
Wie die weitere Diskriminierung sn- derung rechtsstaatlidter Humaniät, die man

haftierter Frauen vermieden werden chen Atzten und Jur isten Gewissensqualen 
kann, will die Gewerkschaft wissen. bereitet, der aber nicht nachgegeben werden 
Nach ihrer Meinung sei eine Mischbele- kann. 

gung von weiblichen und männlichen Kar/ Kraus hat in einer A usgabe seiner 
Gefangenen nicht vertretbar, wie in der 
Nebenanstalt Karrtstraße geschehen. Es .Fackel• Im Jahre 1914 die Qualen von 
müßten Zwischenfälle befürchtet wer- Frauenrechtlerinnen durch Zwangsernährung 

im HungersCreik geschildert und sie öfient
,den, die die Ruhe und Ordnung der An· Iichen Außerungen bürgerlicher Gleichgüllig-
stalt beeinträchtigten. . 

Ferner sehe man den normalen Voll- kelt gegenübergeste/11. Der V ergleich liegt 1m 
· Medizinischen, denn die Voraussetzunge!t 

zugins Hintertreffen geraten gegenüber sonst sind bei Terroristen nicht nur j uristisch 
den Aufwendungen fü r terroristische d 
Gewalttäter. Es dürfe nicht übersehen an ere. 
werden, daß auch andere die OffenWch- ! Manche von 1111_1en mögen i~r Leben als s~ 
keit gefährdende Täter einer intensiven 1 aus~ichlslos emp~m?en, daß s•e. sogar den ei_
Behandlung bedürfen. LR genen Tod als emz1ge Allernal•ve zur _AblPh· 

nung ihrer Forderungen sehen, um m1t solch 
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schrecklicher Bereitschalt wenigstens die Um
welt ins Unrecht ru 1elzen. -lhes 

~ 
~ Italienischer Justizminister 

q_' schlägt umfangreiche Amnestie vor 
~ Rom (ddp). Der ital~eni:che Justi~nister 

0 Sarti hat eine Amnestie fur 6000 b1s 1~ 000 
/ ~ italienische Häftlinge vorgeschlagen. Sart1 er-
~ klärte in Rom, nach seine~. Ein~chät~ung_ wer-

Q.. den die italienischen Gefangmsse m diesem 
Sommer .in gefährlicher Weise• überbel~gt 
sein. In den 200 Haftanstalten des Landes smd 
gegenwärtig 34 000 Gefangene untergebracht. 
75 Prozent davon sind unter 35 Jahre alt. Ju
stlzbeamte betonen, daß in den Ge_fängnissen 
eigentlich Platz für 25 000 Personen 1st. 
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Hungerstreiks im Hochsicherheitstrakt Ein Problem, das die Justiz überfordert 

Klopfzeichen aus dem Mausoleum 
Von Alfons Heutgen 

I
n der Verzweiflung lebenslanger Frei
heits- oder hoher ~fängnisstrafen 
verliert selbst der Tod seinen Schrek

ken. Das ist der Grund ftir die Macht 
jener zunächst 60, jetzt noch 25 Jiäftlinge 
der ,.Roten Armee Fraktion" (RAF), die in 
Haftanstalten der Bundesrepublik inzwi
schen am Rande des Todes fasten. Nicht 
nur die erdrückenden Lebensbedingun~ 
gen von Inhaftierten in HO('hsicherheits
trakten sind es, die den selbstzerstören
sehen Widerstand kräl\igen, sondern es 
ist auch das Bewußtsem, daß ein solches 
Leben in Unfreiheit nicht lebenswert sei. 
Wer noch 40 Jahre davon vor sich sieht, 
läßt alle Hoffnung fahren. Außerdem wis
sen diese politisch übersensiblen Häftlin
ge, daß ihr Sterben draußen mehr Erre
gung und Solidarität zur Folge hätte als 
ihr fragwürdig gelebtes Leben. Die Unru
he und die politischen Folgen und Ver
dächtigungen nach dem Tod eines oder 
mehrerer RAF-~fangener lassen sich 
nur mit einiger Phantasie ausmalen. 
Das sind die Gründe, warum es den ver
urteilten Terroristen gelingt, ihren natür
lichen Selbsterhaltungstrieb auszuschal
ten, sich langsam und spektakulär auf 
einen selbstmörderischen Tod hintreiben 
zu lassen. der sich Wochen vorher ab
zeichnet und nicht nur die Behörden, 
sondem auch die Öffentlichkeit, wenn sie 
menschliches Denken nicht verlernt hat, 
in tiefe Ratlosigkeit stürzt. So. wie es sich 
jetzt. stellt, mit dem stoischen Todeswil
len der Hungerstreiker, ist das Problem 
nämlich nicht lösbar. 

Die drei Gruppen unmittelbar beteiligter 
Menschen, die ~fangenen. die Justiz, 
die Ärzte, sie sind alle in ihren Vorstellun
gen befangen, sind nur mit den ihnen 
eigenen Mitteln und Instrumenten verse
hen. Brücken gibt es hinter diesen Mau
em ganz offensichtlich nicht mehr, und 
wenn der Mechanismus einmal läuft, wie 
er jetzt läuft, ist ein schlimmes Ende zu 
befürchten. 
Die Häl\llnge leben in Stammheim, Ulm, 
Lübeck, Köln, München, Berlin und an
derswo. allesamt isoliert und sorgiältig 
verwahrt. Die ~Knasts im Knast" sind oft 
schalldicht abgeschlossen. Besucher, An
wälte und ~fangene mußten entwürdi
gende Prozeduren über sich ergehen las
sen, wenn Kontakte stattgefunden haben. 
Hinter Beton und Panzerglas, mit einbe
t('nierten Möbeln und mit künstlichem 
Licht leben die ~Cangenen mit allen 
t.echn1schen Antworten der Justiz auf ih-
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re frühere Erfindergabe im Ausbrechen 
und Verunsichern. Vor allem Kontakte zu 
anderen nichtterroristischen ~fangenen 
sind ihnen verwehrt. Oie ~richte recht
fertigen häufig absurde Haftbedingun
gen. Selbst Fachleute sprechen vom 
,.Mausoleum", also einem Grabmal. Und 
das Bundeskriminalamt sieht mit Sorge, 
daß solche Haftbedingungen die terrori
stische Szene draußen stiirken und stüt
zen. 

Die RAF .Gefangenen verlangen - das 
sind die vordergründigen Ziele des Hun
gerstreiks - mehr Kontakte, größere 
Gruppen ihrer eigenen Leute, kurz. sie 
fordern einen .. Kriegsgefangenenstatus", 
ein Verlangen, das an Absurdität ihren 
Haftbedingungen entspricht. 

Strafvollzug und Gi?rtchte kön~ darauf 
nicht eingehen. Nach mehreren Ausbrii
chen von solchen ~fangenen ist die Ju
stiz vor allem auf sichere Verwahrung 
aus. Der ~s1chtspunkt der Resozialisie
rung, an sich Hauptziel des Strafvollzugs, 
ist längst zurliekgetreten vor der un~ 
streitbaren ~fahrlichkeit dieser ~fan
genen. Deren Forderungen nach mensch
licheren Bedingungen m der Haft sind, 
wie ebenso glaubwürdig ist, durchaus als 
hinterlistige Bestrebungen zu interpretie
ren. die Tätigkeit der kriminellen Vereini
gung fortzusetzen. Jedenfalls ist diese 
Auslegung durch die Justiz ihre traditi~ 
nelle Pflicht, die von Erfahrungen unter
mauert wird. 

Mehr als die Angebote des Justizsenators 
Meyer in Berlin (zwei Stunden längeren 
Umschluß, Erholungsräume, etwas Grün 
im Hof) kann der Strafvollzug nicht g~ 

währen. Er hat ja auch die Erfahrung, 
diese Gefangenen mit ,.normalen· Häft
lingen zu mischen, schon hinter sich. Das 
ging schief. Doch dem Hungerstreik sind 
die Anstalten nun ziemlich hilflos ausg~ 
liefert. In dem seit 1977 geltenden Straf
vollzugsgesetz wird klar gesagt, daß 
Zwangsernährung nur bei Lebensgefahr 
des Hatlenden zulässig ist. Und nur bei 
aJcuterLebensgefahr ist die Behörde zur 
Zwangsemäh.n.ng vf.'rpt1ichtet. auch 
dann, wenn der Gefangene noch die 
.. freie Willensbestimmung" hat. Aber was 
sind in dieser fürchterlichen Situation 
akute Lebensgefahr und freier Wille? 

Darüber müssen die Äl".r.tc entscheiden. 
Und sie, die nun das Unheil abwenden 
sollen, wehren sich gegen ihre Rolle. Et
wa zehn Häftlinge sind es bisher, deren 
Zustand als lebensbedrohlich gilt. D1e 
Ärzte weigern sich, Häl\lingP gegen der
ne Willen künstlich zu ernähren oder 
ihnen Infusionen zu setzen. Sie sagen, 
daß die ~genwehr der ~fangenen ge
gen lebenserhaltende Maßnahmen eben
falls lebensbedrohend sei. Das Votum der 
Ärzte läuft dar<1uf hinaus, gegen den Wil
len der gefangenen Patienten nichts zu 
unternehmen. wobei die Annahme eines 
freien Willens vordergrundig ist und nur 
die Äußerungen dieses Willens wertet. 
Inzwischen droht die Justiz auch den 
Ärzten mit Strafverfahren wegen unter
lassener Hilfeleistung nach dem mögli
chen Tod von ~fangenen. Nichts zeigt 
deutlicher die Ausweglos.t(keit des Pro
blems. ~gen selbstzerstörerischen Fana
tismus und gegen Konsequenz bis zum 
Tod hat es noch nie Abhilfe gegeben. 
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wendigen Differenzierungs
maßnahmen, das heißt , die 
Größe der Gruppe, es nicht 
so sein können wird, daß 
wir sämtliche Haftplätze 
belegen, weil dann diese 
notwendigen therapeuti
schen und Sozialisierungs
konzepte kaputtgehen wür
den . Wir könnten also 
nicht ungeeignete Täter, 
beispielsweise Mittäter 
bei gemeinsamen schweren 
Straftaten, zusammenlegen, 
sodaß von daher gesehen 
dieses Oberangebot nicht 
überproportional ist, son
dern praktisch nur den ge
genwärtigen Notwendigkei
ten entspricht. 

"Sehen Sie nicht die Ge
fahr, daß die Jugendrich
ter allzu leicht dazu ver-
leitet werden könnten , 
Haftstrafen auszusprechen I 
anstatt sich Alternativen 
auszudenken?" 

"GVta.de beJ. den Ju.gend
!Uc.h:teJtn wU.ß -<.c.h, da.ß 
d-<.eo e. Be 6 Ültc.h:tu.ng u.nb e
Jtec.h:t-<.g .t -<..6 .t. I c.h .6 e.he. 
imme.Jt w-<.edVL, daß d-<.e J u.
gend!Uc.h:te.Jt -<.n ga.nz e.Jthe.b
t-<.c.hem Um0a.nge GebJta.u.c.h 
ma.c.hen von den Mögl-<.c.h
k.e.äeJ1, d-<.e da.6 Ju.gend
.tdJtaßJte.c.h:t b-<.e..tet, d. h. 
AUVtn.a.t.<.ven zu. FJteJ.hU.t-6-
.6.tJta.6e.n a.u..6 zMpJtec.hen, wie 
Au.6lagen im Hbtblic.k au.6 
ge.meJ.nnii..tuge Altbeil odeJt 
<>ol'l..6tige. Tiligk.we.n, d-<.e. 
außenhalb de<> Voltzu.geo 
ge.nomme.n we.Jtde.n. Ma.n ka.nn 
<>oga.Jt <>agen, daß deJt Ju.-
gendl-<.c.he., deJt -<.n e-tn.Vt 
An.6.tai.;t -<..o.t, .On VWtc.h-
.6 c.hnd:.t ein 9 e.ßä.hltl-<.c.heAVL 
Tä..tVt }J::J.t a..t6 un EJuva.c.h
<>e.nVt, weil. geJta.de. bu de.n 
Ju.gendl-<.c.he.n d-<.e. Ve.Jthä.n
gu.ng von e..ine.Jt Flt.Uh~
.6.tlta.ße w-<.JLWc.h d-<.e. ui..üma. 
Jt.a.tio -<..6 .t. " 
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BERICHT - MEINUNG 

Der Behauptung der Ju
stizsenators I daß in neue
sten Veröffentlichungen 
eine Rückkehr der Sch;.,eden 
zum konventionellen Voll
zug konstatiert wird, muß 
widersprochen werden . Ab 
1 . Januar 1980 wurde in 
Sch\veden nämlich der soge
nannte Behandlungsvollzug 
unter den Bedingungen der 
Einschließung aufgegeben. 
Dänemark tat dies bereits 
1973 ·und Norwegen 1975. 
Man hatte dort eingese
hen, daß die Erziehungs
strafe in .geschlossenen 
Anstalten sinnlos sei. 

Auf eine andere These 
Meyers geht der Arzt Dr . 
Heinrich Kremer ein . 

Kremer war der Begrün
der des sozial-therapeu
tischen Modells in Tegel, 
Haus IV. Nach seinem Raus
sehrniß durch den damaligen 
Justizsenator Baumann ist 
er heute Leiter der Sozi
altherapie in der Jugend
anstalt Hameln-Tündern. 

"Es hat sich gezeigt in 
den letzten zehn Jahren, 
wir hatten immer so viel 
Gefangene, wie wir Haft
plätze hatten. Mit anderen 
Worten : Je mehr Knastkapa
zität wir anbieten, um so. 
mehr werden diese Knaste 
natürlich gefüllt werden. 
Das ist die Logik. Es kann 
also nur eine Stoßrichtung 
geben, und das war die 
Stoßrichtung schon vor 
acht bis zehn Jahren, wenn 
wir einen Knast mit 350 
Plätzen hinsetzen, wie es 
jetzt durchgesetzt werden 
soll von der Justizverwal
tung, dann werden wir auch 
immer entsprechend viele 
jugendliche Strafgefangene 
produzieren. Die Strategie 
kann also nur sein zu ver
hindern, daß es diese 
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Knastplätze überhaupt 
gibt. Ich will das Ergeb
nis einer Untersuchung in 
München Bekanntgeben : Da 
hat man vier Jahre unter
sucht die Urteilsroutinen 
von Jugendrichtern, ·da hat 
sich folgendes herausge
stellt : Diese Jugendrich
ter kriegen die Angeschul
digten, Jugendlichen, Her
an1-1achsenden nach Buchsta
ben , d . h ., jeder Jugend
liche - es gibt vier Ju
gendrichter - haben also 
eine ungefähr gleiche De
liktverteilungl aber das, 
was rausgekommen ist an 
Verurteilung bei diesen 
vier Jugendrichtern, das 
streut vom ersten Jugend
richter, der fünf Prozent 
in den Jugendknast ge
schickt hat, bis zum vier
ten Jugendrichter, der 
sechzig Prozent reinge
schickt hat . Es ist also 
keineswegs eine schicksal 
hafte Notwendigkeit, sol 
che Knastkapazität zu ha
ben, sondern Jugendrichter 
oder bestimmte Jugendrich
ter zu produzieren, um so 
mehr verurteilte Jugend
liche und Heranwachsende, 
je mehr Knastangebot ihnen 
gemacht wird . Und solange 
das Knastangebot in dieser 
Menge vorhanden ist, un 
terliegt die Justiz und 
ihre Knastmanager auch 
nicht dem Zwang, überhaupt 
Alternativen zulassen zu 
müssen. Ein besonders 
skandalöses Beispiel ist 
die Forderung im Senats
brief von 1974 . Da stehen 
ja alle dieseAlternativen 
klar drin, und zwar als 
offizielle Richtlinie für 
die Senatspolitik bis zum 
Jahre 2000. Da ist gefor
dert, die Wohngemein 
schaftshäuser, da ist ge
fordert, ambulante Trai 
ningsgruppen statt Jugend
knast, da steht alles 
drin. Alle drei FDP- Sena
toren, das muß mal klar 
gesagt werden, alle drei 



FDP-Justizsenatoren,dafür 
kann ich mich persönlich 
verbürgen , haben es strikt 
abgelehnt , überhaupt über 
diese Alternativen eine 
Diskussion zuzulassen. Das 
betr ifft Herrn Oxfort, das 
betrifft speziell Herrn 
Baumann auch , von dem im
mer etwas ander es behaup
tet wird , und das betrifft 
s pe ziell Herrn Moritz 
Meyer . Alle drei haben ab
gelehnt , diese Alternati 
ven überhaupt zu diskutie
ren . Man muß also heute 
den Vorwurf erheben, man 
muß die Anklage erheben, 
daß diese Herren ganz be
wußt und in ihrem Schlepp
tau ihre Knastmanager, 
verhindert haben, daß Al
ternati ven über haupt dis
kutiert wurden, und daß 
sie mit unwahren Argumen
ten gegenüber der Öffent
lichkeit behaupten, sie 
s tänden unter einem öf
fentlichen undpolitischen 
und juristischen Zwang, 
sie brauchten diese große 
Verwahrmaschine Plötzen
see mit über 300 Plätzen. 
Das kann man widerlegen . " 

Für die Behauptungen 
Kremers scheint das Bei
spiel Bremen zu sprechen . 
Nach Angaben der Bremer 
Justizbehörde ist der Ju
gendknast der Hansestadt 
im Schnitt nur zu 50 Pro
zent belegt. Außerdem ex
istiert dort unter Feder
führung der Justizvenval
tung ein Arbeitskreis 
"Altervativen zum Jugend
str afvoll zug ", in dem sich 
Jugendrichter, Sozialar
beiter und Jugendpfleger 
überlegen , wie man die 
Einweisung von straffällig 
gewordenen Jugendlichen 
verhindern kann . 

Günter Soukup, Profes
sor für Sozialpädagogik 
an der Pädagogischen Hoch
schule Berlin, und Dieter 
Kunzelmann , eng~gierter 

Vertreter der "Alt~rnati
ven Li ste" , gehen das Pro-
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blem Jugendkriminalität 
und Jugendstrafvollzug 
von einer sehr grundsätz
lichen Perspektive an: 

"Ich erinnere mich daJ.·
an , daß 1969, das war ja 
die Zeit, von der wir alle 
noch sehr viel Optimismus 
hatten , Jugendliche im 
Märkischen Viertel Trans
parente anbrachten : "Wer 
an Freizeithei men spar t, 
muß Jugendstra f anstalten 
bauen! " Das war genau das, 
was man auf allen Ebenen 
mal weiter denken müßte . 
Damals haben Jugendliche 
gesehen, daß das, wenn die 
Verheerung ihrer Lebens
möglichkeiten in den 
Stadtteilen, an ihren Ar
beitsplätzen , s o f ort
schreitet, wie es damals 
schon ansatzweise erkenn
bar war, daß das dazu füh 
ren muß, daß immer mehr 
von ihnen , und ich würde 
sagen, nicht in ihrem In 
teresse, sondern im Inter
esse derer, die sich vor 
ihnen fürchten, in Straf
anstalten gesperrt werden 
müssen . Dieser Zusammen
hang sollte keinen Augen 
blick verschwinden . 

Gerade die Arbeit der 
letzten Jahre hat aber ge 
zeigt, daß Verwaltung 
nicht dafür da ist, Pr o 
bleme zu ' lösen, sondern 
Probleme zu verwalten, und 
davon leben diejenigen, 
die Probleme verwalten , 
daß die Probleme auch 
bleiben. Das heißt also, 
daß hier ein unhei lvoller 
Kreislauf von der Verwal 
tung selbst in Gang ge 
setzt ist, der dazu führt, 
daß die Rersonalgruppe , 
die dann hinterher in 
Strafanstalten landet oder 
in Heimen oder zwischen
durch mal wieder dr außen 
im Ki e z die, daß i s t in 
dies em Kreis lauf befind
liche Per s onengruppe wei 
ter hin Objekt i hr er Tätig
keit b l eibt , daß sie al s 
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Objekt ihrer Täti gkeit 
verfügbar i s t da für, faß 
die Voll z üge di eser Ver
waltung wei ter hi n f unkti 
onier en . Ich mei ne damit 
alle Zwe ige der Ver wal 
t ung, auch das, was s i ch 
als Justiz be z e ichnet , ist 
letz t en En de s a uch nur e i 
ne Verwaltung von Elend 
und nicht eine Abschaffung 
von Elend. 

Wir können von f ol gen 
dem heute ausgehen, und 
das i st all gemeiner Wis
sensstand selbst b ür ger
licher Kriminol ogie . In 
Un fre i hei t k ann keine 
Fr e i heit e r l ernt werden , 
Er ziehung und Therapie 
unter den Bedi ngungen des 
Zwangs ist nicht mögli ch . 
Wenn der J ustizsenator 
Meyer sein Konz ept jetzt 
für Plötzensee ve rkündet , 
nämlich daß e r sagt , statt 
Ver geltungsvollzug soll 
ein behandl un gsorientier
ter , stationärer Vollzug 
der Jugendstrafe statt fin 
den , so i s t dies ein Kon
zept, das heute überall 
bereits ges chei t ert ist . 
Sel b s t die etablie rte Kri 
minol ogi e geht heute von 
einer Behandlung in Frei.
heit aus , denn de r Erzi e 
hungsanspruch im Jugend
stra f vol l z ug is t am Si
cherhei t s - und Vergel 
tungsprinzip bereits ge
scheitert . Kriminologeh 
wie zum Beispiel de r Mün
steraner Pr o fes sor Hans 
Joachim Schneider gehen , 
selbst solche Kr iminologen 
gehen von der Absurdität 
eines Behandl ungsvollzuges 
hinter Gittern aus. Sie 
sagen gan z klar, e s ist 
hinter Gittern über haupt 
keine Behandlung mögl i ch, 
was Her r Meyer imme r be
hauptet und s ehr viele 
andere Le ute . 

Der Prozeß der Degra
di e run g und Kennzeichnung 
al s Gefangener verhindert 
e s e benfalls, und der Wi 
der spruch z wischen angeb-
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liehen therapeutischen 
Zielen und der Organisa
tionsstruktur eines Ge
fängnisses erlaubt über
haupt keinen Freiraum oder 
Kommunikation oder Aus
tausch unter den Gefange
nen und Pädagogen und The
rapeuten. Statt Verurtei 
lung bei Jugendlichen in 
Amerika jetzt wird es als 
Experiment durchgeführt, 
wird ein tiefgestelltes 
System von psychosozialen 
Vorbeugungs- und Kontroll
diensten durchgeführt, 
zum Beispiel die Untersu
chungshaft bei Jugendli
chen ersetzt durch inter
sive Uberwachung. Der So
zialarbeiter überwacht den 
jugendlichen Delinquenten 
wie ein Hilfspolizist in 
der Familie, in seinem 
Stadtteil, überall, svo er 
geht und steht . zu dieser 
Position etablierter Kri
minologen möchte ich zuge
spitzt nur fol gendes sa
gen: das Scheitern der 
Freibei tsstrafe kann nicht 
dadurch aufgef angen wer
den, daß das Leb~n insge
samt zum Gefängnis wird. 
Man muß sich überlegen, 
daß das tatsächlich in 
Amerika schon stattfindet 
aufgrund einer Kritik am 
Gefängnissystem, daß man 
die Menschen insgesamt 
mehr überwacht . Der her
kömmliche Vollzug ist 
vollkommen Bankrott, und 
dieser Bankrott kann auch 
dadurch nicht kaschiert 
werden, daß das repressive 
System durch Sozialklemp
nerei verfeinert wird . 
Außerdem kann nicht dar
über hinweggesehen werden 

das halte ich für ei 
nen sehr wichtigen Aspekt 
unter dem Gesichtspunkt 
der Situation in den USA 

es kann nicht darüber 
hinweggesehen werden, daß 
der scheinbar im Interesse 
der Gefangenen erfolgte 
Ersatz der Eigenverwahr
strafe durch neue Program-
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me eine gewaltige Expan
sion staar:.licher Kontrolle 
mit sich brachte. Die Neu:.. 
bestimmungdes Verhältnis
ses von Gesellschaft und 
Kriminalität heißt, daß 
sogenanntes abweichendes 
Verhalten nicht dem ein
zelnen Menschen angelastet 
werden kann. Der einzelne 
Mensch ist doch nur Sprach
rohr real existierender 
Konflikte, und diese Kon
flikte werden nicht da
durch gelöst, daß durch 
Justiz und Polizei dem 
einzelnen der Mund ge
stopft wird. Wenn Krimina
lität gesellschaftliche 
Ursachen hat, und das be
zweifelt ja heute kaum 
noch jemand, dann müssen 
diese Ursachen angepackt 
werden, und solange Men
schen eingesperrt werden, 
oder wie Kranke behandelt 
werden, dann werden mit 
ihnen auch die Ursachen 
von der Bildfläche wegge 
schoben . Das heißt, die 
Gefängnisse werden sich 
weiter füllen und füllen, 
weil es nicht an die Be
sväl tigung der Ursachen 
dieser Konflikte geht, und 
gesellschaftliche Probleme 
können niemals durch Ab
sonderung und Internierung 
gelöst werden. " 

Auf die unglückselige 
Funktion von jugendlichen 
Straftätern, in unserer 
Gesellschaft gewissermaßen 
als Prügelknaben zu die
nen, weist nochmals Pr~f. 
Soukup ausdrücklich hin : 

"Vor diesem Hintergrund 
sitzt hier eine Randgrup
pe in der Tat, 'ne Rand
gruppe von geschlagenen 
Leuten, die die Verwaltung 
von sich abgestoßen hat 
und die ein eigenes Kon 
zept hat, und zs."ar des
halb, weil es der Verwal
tung halt durchaus ein
geht, daß sie, wenn die 
Entwicklung so weitergeht, 
wenn z . B. immer mehr Men-
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sehen dauerhaft arbeitslos 
gemacht werden und keine 
Lebensperspektive mehr ha
ben können, weil sie keine 
Arbeit mehr haben können 
angesichts der Tatsache, 
daß halt diese Automaten 
und diese Maschinen immer 
mehr Menschen überflüssig 
machen, - für diese Zeit 
vorbeugend bauen die schon 
Knaste, und das mit sehr 
viel Verstand von ihnen 
aus, von den Interessen 
der Herrschenden aus. Nie
mand sollte mir doch er
zählen, daß man über Kri
minalität reden kann , oh
ne über Interessen zu re
den. 

Solange es also Straf
recht gibt und Bestrafung 
gibt, haben diejenigen, 
die bevorteilt l·taren, die 
was zu verlieren hatten, 
sich vor den Benachteilig
ten geschützt, indem sie 
sie bestraft haben, wenn 
sie sich ihre Vor teile 
verschaffen wollten , 
nichts anderes. Das ist 
der Hintergrund, 99 Pro
zent der Bürger in New 
York haben erklärt in ei 
ner Untersuchung, wo man 
ihnen garantiert hat , daß 
das nicht veröffentlicht 
wird, . haben erklärt , daß 
sie Straftaten begangen 
haben, die bis zu einem 
Jahr Gefängnis bestraft 
werden, d.h. also, in ei
ner Stadt, die nun beson
ders typisch ist für Ent
wicklungen, haben diese 
Menschen zugegeben, daß 
sie eigentlich alle krimi 
nell sind; sie sind aber 
n i cht kriminell, sondern 
de linquent, weil sie nicht 
erwischt worden sind und 
nicht bestraft worden 
sind. Ich frage mich, wel 
che Gruppe ist es denn, 
die bestraft wird? Eine 
Gruppe, die offenbar aus 
bestimmten Gründen sich 
dafür anbietet, benutzt 
zu werden als Abschr eckung 
für alle anderen , - d.h., 



wie kommt diese Gruppe zu
stande? Was kann man tun, 
daß die Gruppe diese 
Merkmale gar nicht erst 
kriegt? 

Angesichts einer Ge
sellschaft, die nichts 
tut, damit zum Beispiel 
Frauen mit miserablen 
wirtschaftlichen Verhält 
nissen in die Lage ver
setzt werden, eben nicht 
fünf, sieben, acht Kinder 
haben zu müssen. Unendlich 
viele Insassen von Straf
anstalten kommen aus Groß
familien mit unendlich 
vielen Kindern, wo nichts 
getan wird, daß der Wohn
raum, Lebensmöglichkeiten 
für Nenschen schafft, wo 
Kinder eigentlich schon 
von Anfang an in ein Nohn
zimmer eingesperrt sind, 
das zweimal vier Meter 
groß ist, daß sie also 
eingesperrt sind von An

fang an . Unter diesen Be
dingungen verkrüppeln !ofen
sehen, unter diesen (Be-
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dingungen) werden Nenschen 
systematisch verkrüppelt, 
weil einige davon noch 
ihren Profit haben! " 

Es bleibt also festzu
halten: Trotz aller War
nungen der Fachleute ist 
die Berliner Justizbehörde 
bei ihrer Vorstellung "Re
sozialisierung"geblieben. 
Die "Plötze" wird gebaut 
und \Ürd zusammen mit der 
neuen Frauenhaftanstalt 
mindestens die nächsten 
100 Jahre die Gegend am 
Friedrich - Olbricht - Damm 
verschandeln. 

Bleibt vielleicht noch 
ein geringer Hoffnungs
schimmer: In den politi
schen Parteien - zumin
dest in der Berliner FDP 
- scheinen sich einige 
Politiker zum Thema Ju
gendstrafvollzug Gedanken 
zu machen. Der Rechtsan
·,,alt Harald Loch, Mitglied 
im Landesvorstand derBer
liner FDP, sieht das so: 

Aus dem Abgeordnetenhaus 

"Nir würde folgendes 
richtig erscheinen , daß 
wir als erste Forderung 
aufstellen, es soll ein 
Baustopp mit dem Jugend
knast in Plötzensee erfol 
gen . Es soll eine Pla
nungsüberprüfungerfolgen, 
um zu überprüfen, ob die 
Justizverwaltung Fehler 
gemacht hat .... Ich bin 
der Auffassung, daß wir 
einen vernünftigen Sach 
verstand wieder einsetzen 
müssen, der wenigstens an 
knüpft an die seinerzei
tigen, fortschrittlichen 
Überlegungen zu diesem 
Punkt und der auf diese 
Weise verhindert, daß der 
Bau in der geplanten Art 
und f'leise fortgesetzt 
wird . " 
(Der Nachdruck dieses Ma
nuskriptes einer Sendung 
des SFB erfolgte mit aus
drücklicher Genehmigung 
des Autors Claus Hesper . ) 

LAND ESPRE SSEDIENS T 
Kleine Anfrage Nr . 2106 

des Abg . Karl -Heinz Baet
ge (FDP) vom 13.3. 1981 
über Auswirkung der Spar
maßnahmen im Stra fvo 11 zug: 

1. Trifft es zu, daß im 
Zuge der Sparmaßnahmen 
Häftlingen die Zulagen 
zum Arbeitslohn gekürzt 
worden sind? 

2 . Wenn ja , wie viele 
Häftlinge in welchen 
Strafanstalten sind davon 
betroffen und arbeiten 
sie in Anstaltsbetrieben 
oder bei Fremdfirmen? 

3 . Ist dem Senat bekannt, 
daß in der UBAA Moabit 
von den Strafgefangenen 
nur noch vier (von ihnen 
zu bezahlende) Telefonge
spräche im Monat geführt 
werden dürfen, und wodurch 
ist diese Maßnahme be
gründet? 

4. Aus welchem Grund dür-
fen nicht mehr als 
Inhaftierte pro Tag 
Gruppe telefonieren , 
durch die Führung 
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drei 
und 
wo

einer 

Anmeldeliste erzwungen 
wurde und spontane Anrufe 
unmöglich geworden sind? 

5 . Wird in anderen Justiz
vollzugsanstalten genauso 
oder ähnlich verfahren? 

6, Hält der Senat die ge
nannten Maßnahmen für ver
einbar mit den Intentionen 
des Strafvollzugsgesetzes 
und ist er gegebenenfalls 
bereit, d iese zurückzu
nehmen? 

'DER LICHTBLICK' 



Antwort des Senats vom 
23.3 1981: 

zu 1: Nein. Die Vollzugs
anstalten sind aus einem 
aktuellen Anlaß auf die 
bestimmungsgemäße Anwen
dung der Zulagenregelung 
hingewiesen worden . Es 
besteht kein Zusammenhang 
zwischen den Sparmaßnahmen 
des Senats und der Zah
lung von Arbeitsentgelt 
und Zulagen an Gefangene. 
Im übrigen sind die Haus
haltsmittel, aus denen 
Arbeitsentgelt, Zulagen 
und anderes gezahlt wer 
den, von den getroffenen 
Sparmaßnahmen nicht be
rührt. 

Zu 2 : Entfällt durch Be
antwortung von 1. 

Zu 3 bis 5 : Schon im Hin
blick darauf, daß die Ko
sten grundsätzlich von den 
Gefangenen selbst zu tra
gen sind, · sind die Tele
fongespräche der Gefange
nen weder in der Untersu
chungshaft- und Aufnahme
anstalt Moabit noch in an
deren Berliner Vollzugs
anstalten Gegenstand von 
Haushaltssparmaßnahmen. 

Es besteht jedoch seit 
längerem in der Teilan
stalt III der Untersu
chungshaft- und Aufnahme
anstalt Moabi t, in der die 
arbeitenden Gefangenen 
lediglich in den svät
nachmittags- und Abend
stunden Gelegenheit zum 
Telefonieren haben, wegen 
dann auftretender perso
neller Engpässe - ein Be
diensteter betreut dann 
50 bis 60 Gefangene - die 
Regelung, daß jeder Ge
fangene nur einmal in der 
Woche die üblichen, der 
Aufrechterhai tung von Kon
takten dienenden Telefon
gespräche führen darf. 
Hierzu muß er sich auf 
einer entsprechenden Liste 
anmelden. Dringende Ge
spräche sind jedoch je-
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derzeit möglich. Im übri
gen ist zu bemerken 1 daß 
der Gefangene nach der Re
gelung des § 32 Straf
vollzugsgesetz keinen An
spruch auf unbeschränkte 
oder auch nur auf eine 
bestimmte Anzahl von Te
lefongesprächen hat . 

Zu 6 : Entfällt durch be
antwortung von 1 bis 5 . 

Gerhard Meyer 
Senator für Justiz 

z u § 1 3 
STVOLLZG 

KleineArfrage Nr . 2153 
des Abg . Karl-Heinz Baetge 
(FDP) vom 31.3. 1981 über 
Urlaubsregelungen im 
Strafvollzug: 
1. }i'elche 
zieht der 
Beschluß 

Konsequenzen 
Senat aus dem 

der 47. Voll -
Streckungskammer des Land
gerichts Berlin, wonach 
die Ausführungsvorschrift 
zu § 14 StVollzG gesetz
widrig und damit unwirk
sam ist, soweit dadurch 
eine generelle Urlaubsver
kürzung vorgenommen -wird? 

2. Wie ist die tatsächli 
che Handhabung in den an 
deren Bundesländern, wenn 
ein Gefangener e rst im 
Laufe des Jahres urlaubs
fähig wird? 

Antwort des Senats vom 
14.4 . 1981: 

Zu 1: Es trifft in der Tat 
zu, daß die 47. Strafkam
mer - Vollstreckungskam
mer - des Landgerichts 
Berlin in einem Beschluß 
vom 16 . Januar 1981 die 
Regelung in Nr. 10 b der 
Ausführungsvorschriften 
des Senators . für Justiz 
zu § 13 StVollzG vom 13 . 
Juli 1977 insoweit als 
gesetzwidrig und damit 
unwirksam bezeichnet hat , 
als hierdurch die im Straf-
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Vollzugsgesetz selbst 
( § 13 Abs. 1 StVollzG ) 
vorgesehene mögliche 
Höchstdauer von 21 Kalen
dertagen im Jahr gekürzt 
wird. Dieser Beschluß der 
Strafvollstreckungskammer 
entspricht der höchstrich
terlichen Rechtsprechung 
zu Nr. 2 Abs. 2 der ·bun
deseinheitlichen Verwal
tungsvorschriften zu § 13 
StVollzG 1 wonach der Ur
laubsanspruch eines Straf
gefangenen sich dann an 
teilmäßig verkürzen soll, 
wenn der Gefangene nicht 
während des gesamten Ka 
lenderjahres als urlaubs
fähig anzusehen ist, son
dern erst während eines 
laufenden Jahres die ur
laubsfähigke it erlangt. 
Verschiedene Oberlandes 
gerichte haben diese in den 
bundeseinheitlichen Ver
waltungsvorschriften ent 
haltene Regelung für den 
Fall als rechtswidrig an~ 
gesehen, daß s 'i e als kei
ne Ausnahmen zulassende 
Anweisung an die Vollzugs 
anstalten verstanden wür
de . Verwaltungsvorschrif
ten könnten ihrem Wesen 
nach nur als die Gesetzes
norm ausfüllende Richtli
nie zur Vereinheitlichung 
der Entscheidungspraxis 
der Vollzugsanstalten 
dienen. 

In dem der vorerwähnten 
Entscheidung der Straf
vollstreckungskammer zu
grunde liegenden Einzel
fall ist dem Gerichtsbe
schluß dadurch Rechnung 
getragen worden, daß der 
antragstellende Gefangene 
unter Beachtung der 
Rechtsauffassung der 
Strafvollstreckungskammer 
erneut beschieden wurde. 
Darüber hinaus beabsich
tigt der Senator für Ju
stiz, eine Erörterung uti
scben den Landesjustizver
waltungen mit dem Ziel 
herbeizuführen, die bun
deseinheitlichen . Verwal-



tungsvorschriften ent
sprechend der höchstrich
terlichen Rechtsprechung 
zu ändern. In diesem Zu
sammenhang YIÜrde auch ei
ne Anpassung der Ausfüh
rungsvorschriften des Se
nators für Justiz zu § 13 
StVollzG an die geänder
ten bundeseinheitlichen 
Verwaltungsvorschriften 
erfolgen. 

Zu 2: Die erYtähnten bun
deseinbei tlichen Ven;al
tungsvorschriften zu § 13 
StVollzG haben auch die 
Vollzugsanstalten in den 
anderen Bundesländern in 
der Regel dazu veranlaßt, 
Gefangenen, die erst wäh
rend eines Kalenderjahres 
urlaubsfähig werden, nur 
eine vcrmindC:Jrte Zahl von 
Urlaubstagen zu gewahren. 
Der Senator für Justiz 
geht jedoch davon aus, 
daß auch in den anderen 
Bundesländern die erwähn
te höcllst~·ichterliche 

Rechtsprechung dazu ge
führt hat, die diesbezüg
liche Regelung der bundes
einheitlichen Verwal
tungsvorschrift nicllt als 
bindende Regelung für je
den Einzelfall, sondern 
als Ausnahmen zulassende 
Entscheidungsrichtlinie 
anzusehen. r'lei tere Infor
mationen über die tat
sächliche Handhabung der 
erwähnten Vorschrift in 
den anderen Bundesländern 
liegen dem Senator für 
Justiz bislang nicht vor, 
werden jedoch im Rahmen 
der unter Ziffer 1 ange
kündigten Erörterungen 
zwischen den Landesjustiz
verwaltungen zu erhalten 
sein . 

Gerhard Meyer 
Senator für Justiz 
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EINE KLEINE CHANCE FÜR 
JUGENDLICHE STRAFTÄTER 

Ein sozialpädagogisches 
Projekt soll ihnen helfen, 
aus dem Kreislauf von Tat 
und Strafe herauszukommen. 

In den Niedersächsi
schen Kleinstädten Lüne
burg und Uel:::en : Jugend
richter, Bewährungshelfer 
sowie Mitarbeiter von Ju
gendamt, Sozialamt, Er
ziehungs- und Drogenbera
tung haben sich zusammen
getan, um ambulante Hilfs
maBnahmen für junge Straf
fällige aufzubauen. 

Sie wollen verhindern, 
daß Jugendliche, die ein
mal mit dem Gesetz in Kon
flikt gekommen sind, fast 
zwangsläufig in eine kri
minelle Karriere gedrängt 
tverden. 

Bekannt ist, daß Straf
taten aus sozialen Kon
flikten und Problemen ent
stehen. Fast alle jugend
lichen Straftäter kommen 
aus der Unterschicht. 
gilt also zunächst, 
sozialpädagogische 
nahmen anzubieten . 

Es 
dazu 
Maß-

Der "Strafanspruch" des 
Staates muß das Projekt 
nicht unbedingt behindern. 
Er kann durch eine rich
terliche Weisung, an den 
Naßnahmen te i 1 zunehmen, 
abgegolten tverden . 

Innerhalb des Projekts 
soll möglichst viel Frei
willigkeit der Jugendli
chen versucht werden. Die 
Projekt-Planer sehen aber 
noch keine Möglichkeit, 
auf die Androhung von Ar
rest oder Vollzug zu ver
zichten. Ein Widerspruch, 
der vorläufig offenbleibt. 

Die pädagogischen Maß
nahmen: 

soziales Training in 
einer festen Gruppe, 
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Arbeit mit dem Jugend
lichen in seiner Um
welt. 

SOZIALES TRAINING: 

EIN BEISPIEL. 

Im Sommer 1979 t·rorde 
das erste Training durch
geführt. Zehn Jugendliche 
bereiteten zusammen mit 
den Mitarbeitern eine Se
geltour vor. Nach der 
dreimonatigen Vorberei
tung ging die Gruppe für 
zehn Tage auf See . Danach 
wiederum eine dreimona 
tige Nachbetreuung . 

Während dieser Vorbe
reitungs- und Nachbetreu
ungsphase finden Gespräche 
mit Schule, Elternhaus und 
Lehrherrn statt. Gemein
sam mit dem Jugendlichen 
versuchen drei Mitarbeiter 
in dieser Zeit Kontakte 
zu Vereinen zu knüpfen , 
die Schul - und Berufsaus
bildung zu sichern und ei
ne Bezugsgruppe aufzubau
en . Außerdem gibt es "pro
blemorientierte Gesprächs
gruppen". Der Schwerpunkt 
liegt jedoch eindeutig auf 
den (geplanten) Holz- und 
Metalllverkstätten, Auto
und Notorradrepara tur , 
Sport und Theaterspiel . 
Dazu Gemeinwesenarbeit, 
wie der Bau von Kinder
spielplätzen oder das Or
ganisieren von S~adtteil
festen. 

Das Projekt läuft seit 
19 79 u:tJ.d ist für fünf Jah
re geplant. 

(Nit freundlicher Genehmi
gung des Julius-Beltz - Ver
lages entnommen aus Heft 
1/1981, ''SOZIALMAGAZIN" . ) 
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INFORMAT ION 

ARBEI TSKREIS STRAFFÄLLIGENHILFE PASSAU 

MEMORANDUM ZUM 19 , STRAFR ECHTSÄNDERUNGSGESETZ 

unser Ar beitskreis 
Straffälligenhilfe (AKS) 
ist ein regionaler Zusam
menschluß von Personen, 
die zumTeil hauptamtlich, 
zum Teil ehrenamtlich in 
der Straffälligenhilfe 
tätig sind; unsere Aufga
ben sind unter anderem : 
Betreuung dur ch Briefkon
takte, Hilfen nach der 
Entlassung, eine Ge
sprächsgruppe in der JVA 
Passau, Öffentlichkeits
arbeit durch Filme, Dis
kussionen, Weihnachtsba
sare usw. Eine Wohnung 
für Haftentlassene konnte 
eingerichtet werden . 

Wir verfolgen unsere 
Ziele im Rahme n der Ver
fassung und wollen auf der 
Grundlage der geltenden 
Gesetze die Bestrebungen 
zur Reform des Straf
rechtes, insbesondere des 
Strafvollzugs , fördern . 

In diesem Zusammenhang 
möchten wir Sie bitten , 
für den Entwurf des 17 . 
Strafrechtsänderungsgeset
zes zu stimmen bzw . sich 
dafür einzusetzen , daß 
bei lebenslänglich Inhaf
tierten bereits nach einer 
StrafverbüBung von 15 Jah
ren eine Überprüfung vTe
gen einer möglichen Ent
lassung auf Bewährung 
bundeseinheitli ch gesetz
lich veranke rt wird . 

Unsere Begründungen hier
für sind : 

1 . Die unters chiedlichen 
Gnadenpraxen der Bun
desländer , d i e Z\olischen 
15 (Hamburg ) und 21 Jah
ren (NRW) l i egen, sind 
nicht mit dem Gleich
heitsgrundsatz in Ein
klang zu bringen und 
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sol l ten bundeseinheit
lich geregelt werden : 
eine Umfrage im Auftrag 
des Bundestages hat 
1973 ergeben, daß bei 
ei~er Gesamtzahl von 
500 bedingt entlasse
nen Lebenslänglichen 
im gesamten Bundesge
biet nur 11 (zum Teil 
geringfügig) straffäl
lig wurden . 

2 . Wie ein Vergleich der 
Kriminalstatistiken 
verschiedener Länder 
zeigt, ist die Höhe der 
Strafe, selbst Todes
strafe, nicht als Ab
schreckungsfaktor wirk
sam! (So haben z.B. die 
Staaten der USA, die 
die Todesstrafe anwen
den , keine niedrigere 
Kapitalverbrechensquo
te als die, wo es kei
ne Todesstrafe gibt!) 

3 . Der lebenslänglich In
haftierte hat seine 
Schuld in 15 Jahren un
ser er Meinung nach ab
gebüßt ! Wie psycholo
gische und soziologi
sche Studien ergeben, 
ist dies die äußerste 
Grenze , um nach dieser 
langen Haftzeit noch 
in der Lage zu sein, 
ein Leben eigenständig 
und verantwortlich in 
Freihe i t zu führen ; 
länger Inhaftierte zer
br echen so stark an 
Kör per , Seele und 
Geist, daß sie nur noch 
"funktionierende Auto
mat en im Gefängnis" 
sein können . 

4 . Der Anstand der Lebens
länglichen zur höchsten 
Zeit strafe bleibt da
durch gewahrt, daß z . 
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B. zu 15 Jahren Verur
teilte die Chance ha
ben, nach Verbüßung 
von 2/3 ihrer Strafe 
auf Bewährung entlas
sen zu \-.'erden . 

5. Das Ministerkomitee des 
Europarats hat an die 
Mitgliederstaaten die 
Empfehlung gerichtet, 
spätestens nach 14 Jah
ren die Haftdauer von 
Lebenslänglichen zu 
überprüfen . 

6. Die meisten \oJesteuro
päischen Länder sehen 
eine mögliche Entlas
sung bzw. Haftüberprü
fung bereits nach 15 
Jahren oder früher vor, 
so z.B. Belgien, Groß
britannien , Luxemburg, 
Norwegen, Österreich, 
Schweiz, Dänemark und 
Schweden . In den Nie
derlanden gibt es kaum 
noch das Urteil "le
benslänglich". 

7 . Da auch im 17 . Straf
rechtsänderungsgesetz 
nur von einer Überpr ü
fung der Strafausset
zung nach 15 Jahren die 
Rede ist, ist somit 
ausgeschlossen, daß 
Täter, bei denen keine 
günstige Prognose hin
sichtlich ihres •.oJeite 
ren Lebens und Verhal 
tens besteht , f r üh zei
tig entlassen we r den ! 
Der Schutz der Allge
meinheit ist somit 
weiterhin 
stet . 

ge".1ährlei-

19 Unterschriften de s Ar
bei tskreises Stra ffälli 
genhilfe Passau . 



U K W - E M P F A N G 

ab I. Mai 1981 erlaubt: 

Der Senator für Justiz 
hat eine Aus f üh rungsvo r
schrift (AV) zu § 69 des 
StVollzG erlassen . Danach 
können vom I. Mai 1981 an 
Gefangene in ihren Haft
räumen Radiogeräte mit 
UK\.J-Empfang benutzen . Aus 
der AV das ~ichtigste in 
Kürze: 

I) Dem Gefangenen wird der 
Betrieb eines eigenen 
netzunabhängigen Hör
funkgerätes in seinem 
Haftraum gestattet . 

2) Einem Gefangenen kann 
der Betrieb eines eige
nen netzunabhängigen 
Fernsehgerätes in sei
nem Haftraum in Ausnah
mefällen gestattet wer
den. Ein Ausnahmefall 
liegt in der Regel vor, 
wenn und solange 

I. dem Gefangenen die 
Teilnahme am Gemein
schaftsempfang aus 
medizinischen oder 
Altersgründen nicht 
zurnutbar ist, oder 

2 . tatsächliche An-
haltspunkte dafür 
vorliegen (etwa: Er
kenntnisse des Grup
penleiters,Teilnah
me an einem Fern
lehrgang), daß der 
Gefangene aus Grün
den der Fortbildung 
auf ein Fernsehpro
gramm angewiesen 
ist, das infolge 
seiner Ausrichtung 
auf Bildungsinhalte 
in seinem Verwahrbe
reich regelmäßig 
ni eh t gewäh 1 t \-lird. 

3) Dem Gefangenen wird det' 
Betrieb eines eigenen 
netzunabhängigen Kas
settenrecorders mit 
oder ohne Hörfunkemp
fangsteil unter den 
Voraussetzungen des 

TEGEL - INTERN 

§ 70 * StVollzG in sei
nem Haftraum gestattet. 
Das Gerät darf keine 
Einrichtung enthalten, 
die eine Aufnahme mit
tels Mikrofon zuläßt. 
Zuleitungen zu Mikro
fonanschlußbuchsen müs
sen durchtrennt sein. 
Dies ist durch Beschei
nigung eines Radiofach
händlers nachzuweisen. 

4) Nrn . I bis 5 der VV zu 
§ 69 sind auf Fernseh
geräte und Kassetten
recorder entsprechend 
anzuwenden . 

5) In Anstalten oder An
staltsbereichen, deren 
Hafträume mit Steckdo
sen ausgestattet sind, 
kann der Anstaltsleiter 
auch den Betrieb netz
abhängiger Geräte ge
statten. 

6) (I) Es dürfen nur Gerä
te zugelassen werden, 
die den Vorschriften 
des Bundesministers für 
das Post- u . Fernmelde
wesen über den Betrieb 
von Ton- und Fernseh
rundfunkempfängern ent
sprechen. 

(2) Die Zulassung zum 
Einzelhörfunk- u. Fern
sehempfang ist davon 
abhängig zu machen, daß 
die erforderliche Be
triebserlaubnis **vor
liegt. Die Anstalt ist 
nicht verpflichtet, zu 
überprüfen, ob Hörfunk
oder Fernsehgebühren 
für den zugelassenen 
Empfänger entrichtet 
\-lerden. 

7) Diese Ausführungsvor
schriften treten am I. 
Hai 1981 unter gleich
zeitiger Außerkraftset
zung der Ausführungs
vorschriften zu § 69 
StVollzG vom 12.11.76 
in Kraft . Sie treten 
mit Ablauf des 30.April 
1986 außer Kraft. 
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* § 70 StVollzG regelt 
den Besitz von Gegen
ständen für die Frei
zeitbeschäftigung: 

§ 70 

(I) Der Gefangene darf in 
angemessenem Umfange 
Bücher und andere Ge
genstände zur Fortbil
dung oder zur Frei
zeitbeschäftigung be
sitzen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
der Besitz , die Uber
lassung oder die Be
nutzung des Gegen
stands 

I . mit Strafe oder Geld
buße bedroht wäre oder 

2. das Ziel des Vollzuges 
oder die Sicherheit 
oder Ordnung der An
stalt gefährden würde . 

(3) Die Erlaubnis kann un
ter den Voraussetzun
gen des Abs. 2 wider
rufen werden . 

** Inhaftierte erhalten , 
wenn sie kein anderes 
Einkommen haben als 
die in der Haft gewähr
ten Bezüge , in der Re
gel Gebührenbefreiung , 
dürfen aber nicht ver
säumen, e i nen Antrag 
auf Befreiung von der 
Rundfunk- bzw . Fernseh
gebührenpflicht zu 
stellen. Antragsformu
lare sind bei den So
zialarbeitern/Gruppen
leitern erhältlich . 

Die Teilanstalten der 
JVA Tegel werden aufgrund 
der neuen AV zu § 69 noch 
besondere Hausverfügungen 
erlassen, die uns bei Re
daktionsschluß noch nicht 
vorlagen. -red-

'DER LICHTBLICK ' 



DER KÜC HENBEI RAT 
INFORM IERT: 

Für das nachfolgend ab
gedruckte Protokoll einer 
Küchenbeiratssitzung in 
der JVA Tegel zeichnet der 
Koordinator der Insassen
vertretung (IV) der Teil
anstalt (TA) III/E im Auf
trage des Küchenbeirats 
verantwortlich . 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 
der Küchenbeiratssitzung 

vom 9 • 4 • I 9 8 I : 

I. Der Küchenbeirat sollte 
nach einer schriftlichen 
~1itteilung des Leiters der 
JVA Tegel vom 3.9.80 sich 
in der Regel einmal monat
lich treffen und jede In
sassenvertretung sollte 
die von ihr Delegierten 
bei der Wirtschaftsverwal
tung benennen und daran 
teilnehmen lassen . 

Die Schwierigkeiten in 
der TA II, dort überhaupt 
Insassenvertretungen zu 
bilden, sind Z'var bekannt , 
aber es wäre 'vünschens
wert, wenn auch die TA II 
sich daran beteiligen wür
de . 

2. Es wurde in der heuti
gen Sitzung auch das Pro
blem der 'Moslemkost' be
sprochen. Vom Ausländer
vertreter wurde hervorge
hoben, daß die gr oße Grup
pe der ausländischen (ge
meint sind offenbar die 
islamischen ; di e Red .) Kol
legen nicht den Anspruch 
auf besondere Speisen er
hebt , sondern ausschließ
lich die Verwendung von 
Schweinefleischwaren aus 
Glaubensgründen ablehnt. 

Von der t"irtschaftsver
,.,altung wurde zugesagt, 
daß nach den Osterfeier
tagen 1981 eine Zusammen
kunft mit den Ausländer-
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INSASSENVERTRETUNG 
vertretern stattfinden 
soll, bei der diese Pro
bleme gesondert noch ein
mal diskutiert werden. Die 
Ausländervertreter atieA 
Teilanstalten werden gebe
ten, sich bei der Wirt
schaftsverwaltung dazu an
zumelden, damit die Ter
minbenachrichtigung dann 
auch die zuständigen Ver
treter erreicht . 

3. Folgende grundsätzli
chen Fragen und Probleme 
\vurden 1n der heutigen 
Sitzung besprochen bzw . 
hinterfragt : 
GRUNDSÄTZLICHES: 
Verpflegungssatz der Nor
malkost pro Tag in 1981 : 

4 , 75 DM 

Verpflegungssatz der Diät
kost pro Tag in 1981: 

= 5,20 DM 

Diese Verpflegungssätze 
betrugen in 1980: 
Normalkost = 4 ,55 DM 
Diätkost = 5,00 DM 

In 1980 wurde im Jahres
durchschnitt pro Gefange
nen/Tag ein Mehrverbrauch 
von 0, II 0}1 notwendig (d . 
h . 4 , 66/5,11 D~1), so daß 
im Er&ebnis für 1981 nur 
eine Erhöhung der Verpfle
gungssätze von 0,09 DM zum 
Tragen käme . 

In diesem Zusammenhang 
ist uns mi tge teilt worden , 
daß seitens des Senats die 
\"irtschaf tsve rwa 1 tung auf
gefordert wurde, im Jahre 
1981 "auf Grund der ange
spannten Haushaltslage" 
jeg~che Überschreitung 
der Ver pflegungssätze un
bedingt zu vermeiden . 

Gleichzeitig habe der 
Berliner Rechnungshof mit 
gleicher Begründung gefor 
dert, daß die in den ver
gangeneo Jahren als Zu
satzkos t ausgegebene "aus
gelagerte Polizeireserve" 
in die ausgegebenen Kost
mengen zu integrieren sei, 
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die nach den Einzelmengen 
in der Kostordnung vorge
schrieben sind . 

Diese Fakten bedeuten, 
daß im Ergebnis von der 
durchschnittlichen Teue
rungsrate in 1981 von der
zeit 5 bis 6 % unter 2 % 
durch die Zulage aufgefan
·gen werden, \vobei die Mit
tel des (sicher notwendi
gen!) Hehrverbrauchs auf 
Grund der Teuerungsrate 
1980 dabei nicht einmal 
miterfaßt sind . 

Die Hi rtschaftsven.ral
tung räumte ein , daß auf 
Grund dieser . Tatsache 
ztvangs läufig eine q uali ta
tive Verschlechterung in 
der Kost auftreten muß, 
wobei sie dies allerdings 
nur auf die Kaltverpfle
gung (\llurs t, Käse usw. ) 
bezieht. 

Sie betonte, daß sie 
weisungsgebunden sei und 
selbst das Problem nicht 
lösen könne , sondern daß 
dies Sache des Haushalts
ausschusses im Abgeordne
tenhaus und der Senatsver
\valtung sei. 

Ein \vei teres, grund
sätzliches Problem wurde 
schon bei der letzten Zu
sammenkunft besprochen, 
diesmal genauer hinter
fragt . 

Nach der Verpflegungs
ordnung für die Berliner 
Vollzugsanstalten ent
scheidet der Anstaltsarzt 
u.a . über Kostzulagen. 

Dazu wurden uns heute 
folgende ungefähren Zah
len genannt: 
I 1. 000 bis 13 . 000 Zulagen 
\ver den ca . pro Honat laut 
ärztl. Verordnungausgege
ben, wofür etwa DM 7 .000,
bis 9.000,-monatlich auf
gewendet werden. 

Das bedeutet, daß pro 
einzelne Zulage im Schnitt 
zwischen 60 und 70Pfenni
gen zu veranschlagen sind. 
Hierfür sind keine Extra
mittel vorhanden , sondern 
die Mittel für diese Zu l a -



gen müssen von den Sätzen 
für die Allgemeinverpfle
gung "abgezv1eigt" werden. 

Die Insassenvertretung 
hat dies so ausgedrückt, 
daß den "gesunden Normal
kostempfängern" von den 
ohnehin kärglichen Ver
pflegungssätzen die not
wendigen Aufwendungen für 
"Kostzulagen kranker oder 
bedürftiger Gefangener" 
abgezogen Herden . 

Nicht nur daß dies jeg
licher Logik \-lidersprich t, 
auch das StVollzG gibt ge
nügend Raum her, daß die 
Senatsvervialtung Geld für 
notwendige ärztliche Ver
ordnungen zu beschaffen 
bzw. zur Verfügung zu 
stellen hat. 

Dies bedeutet nicht, 
daß die I.V. ärztlichen 
Verordnungen mißtraut bzw. 
sie als unnötig ansieht, 
oder es so aufzufassen 
ist, daß die "gesunden" 
Insassen "Kranken" und in 
dieser Hinsicht "Bedürfti
gen" diese sicherlich not
wendigen Zulagen streitig 
machen \vill, sondern daß 
hier umgehend Abhilfe zu 
schaffen ist . 

4 . Nach den grundsätzli
chen Fragenwurden Einzel
heiten angesprochen, die 
Anlaß zu Klagen gaben : 

a) KÄSEAUSGABE am 8.4.81: 
Dieser Käse stammte aus 

ausgelagerten Beständen 
der Berliner Polizei. Nach 
der Codierung auf der Ver
packung schien es uns, als 
sei der Käse etwa 7 bis 8 
Jahre alt . Er war unge
nießbar. Diejenigen Häu
ser, die sofort reklamiert 
hatten, bekamen am selben 
Abend Ersatz für den ver
dorbenen Käse . Die ande
ren Häuser am nächsten 
Tag . Die Küchenverwaltung 
habe die ausgelagerten , 
alten Bes t ände eigentlich 
nicht ausgeben wollen, 

INSASSENVERTRETUNG 

ebenso wie am nächsten 
Tage die \~urs tdosen mit 
Verfallsdaten in 1980, sei 
aber weisungsgebunden und 
Senatsven•al tung wie Rech
nungshof hätten auf der 
Ausgabe dieser \.Jaren be
standen . 

--;., _u 
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b) Über die Fleisch- und 
Wurstwaren aus diesen Be
ständen gebe es amtsärzt
liche Expertisen, daß sie 
auch noch in I 981 ausgege
ben werden dürften, trotz 
derVerfallsdatenaus 1980. 
Sie werden noch etwa einen 
Monat lang zur Ausgabe ge
langen, bis die vorhande
nen Lagerbestände aufge
braucht sind. Lediglich 
der unter a) genannte Käse 
gelangt nicht mehr zur 
Austeilung. 

c) Z.T. \oird auch ~•eiter
hin noch kaltes Fleisch 
zur Ausgabe gelangen, bis 
die erforderlichen Steck
dosen in der Küche durch 
die Senatsverwaltung in
stalliert werden, die zur 
Beheizung der noch zu be
schaffenden Thermophoren
behälter erforderlich 
sind. 

In allen Punkten , auch 
in den hier nicht erwähn
t en Einzelheiten , kr i ti
sierten wir die Mänge l und 
forde rten deren Beseiti -
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gung. Der ~.Jirtschaftslei
ter bat, bei Vorfällen ~.ne 
unter a) beschri eben , aus 
den einzelnen Häusern 
direkt benachrichtigt zu 
tverden, um für Abhilfe zu 
sorgen . Hir vertraten aber 
die Auffassung , daß sich 
bei solchen Gelegenheiten 
nichtjedesHaus gesondert 
melden und beschtveren müs
se, sondern daß bei Erken
nung solcher ungenießbarer 
\.Jaren umgehend für alle 
Ersatz zu stellen sei , tveil 
auch berücksichtigt tverden 
müsse, daß sich viele auf 
den Standpunk t zurückzö
gen: Warum beschwer en , 
es hat doch alles keinen 
Sinn . 

Für die I.V . der TA III/E 
und den Küchenbeirat 

J . König 
(Im Einvernehmen mit dem 
Unterzeichneten wurde das 
Protokoll unwesentlich ge
kürzt und, wo es durch die 
Kürzung not\vendig schien, 
sinngemäß umformuliert . ) 

Die "lichtb lick"- Redak tion 
und der Küchenbeirat dan
ken an dieser Stelle dem 
Wirtschaftsleiter für sein 
eigenverantwortliches und 
spontanes Hande l n bei der 
Abstellung der Vor kommnis 
se am 8 . u . 9 . Apr il 81 , wie 
oben beschrieben . - red-

Na.clt-tltag: 

Bö.oe.n GeJtii.c.h.te.n zu.ßolge. 
w..i.Ad deJr. 1 nhaLt de"'t WUMt
u. . Ftwc.hdo.oe.n mft ü.beJr.
.oc.I!MX.te.ne.m VVLßai.lda.:tu.m 
ne.u.eJr.cüng.o C/L!} "Gu.l.M c.h" 
.i.ll cü..e. Sauc.e. ge.ge.be.n und 
ru.c.ht me.hh. zWt Ka..U.veJr.
p6le.gu.ng au.ogde.il;t. A u.6 

Au.& cüue. Wwe. b.f.Ub:t 
cü..e. Va.:te.na.n.gabe. a.u.ß de.1t 
Vo.oe.n un Kü.c.he.nge.hwnrU.-6 . 

-Jr..e.d-

'DER LICHTBL ICK ' 



B I Z I M SAYFAMIZ 

Sevgili OkurlartmiG , 

Bu saytmtzda sizlere 1.1.1981 Tarihinde ~Lkarilan mahkeme rnasraflari ile 
ilgili kanunun a~iklarnastni yap1yoruz . 

"Mahkeme masrafla:tna yap1lan Devlet yardulll" 
I. Ocak. 1981 Tarihinden itibaren yürürlüge giren kanuna göre ; maddi durumu 

müsait olmayan Alrnan veya yabanctlara ~lahkeme masrafartnda ve avukat ücretle -
rinde yardtm edilecektir. 

Ücretsiz avukat tutabilmek i~in ne yapLlmasi gerekir ? 
Mahkemelere ve Resrni Dairelere kar~i a~Llacak davalarda ücretsiz bir avukat 
tutulabilir . 
Ne gibi durumlarda ve hangi hallerde bir avukata dan1~ilabilir ? 

I) Medeni Hukuk Davalannda "Kira anla~mazliklari, Trafik ile ilgili davalar , 
Bo~anma Davalari, Tazminat Davalari, Bakim ve ~afaka Davalari ve Aile ilgili 
problernterde ücretsiz bir avukat talebinde bulunabilinir. 

2) Mülkiyet, Hukuk Davalarinda "Istimlak Davalari, v.b. dururnlarinda" 
3) Anayasanin nazari dikkate alinrnayip ki~inin haklarinin ~ignenmesi halinde ve 

buna benzer durumlarda. I~ ve Sosyal Hukuk Davalarinda bu kunundan yararla -
nilamaz. (Aile ili~kilerinda bu durum ge9ersizdir) 
Kimler hangi ~artlar altinda bu kanundan yararlanabilirler ? 

I) Yaln1z olan ve ayll.k geliri 850,- DM kadar olanlar . 
2) Bir ki~inin baktiDQna zorunlu olan ve ayltK geliri 1300,- DM • a kadar olan

lar . (Tabelanin geri kalan bölümü Dergimizin diger sayfalarinda gös teri lmi~ tir. 
Bu Kanunda yararlanabilmek i~in alman vatanda~L olmak zorunlulugu varm1dir ? 
Hayir, yabancilarda bu kanundan ayni ~artlar altinda yararlanabilirler . 
"Eger a~tlacak davalar alman makamlari ile ilgili, Almanya di~inda dahi olsa 
bu kanundan yararlanabilirler". 
Yardtrn i9in hangi mercilere ba~ vurulabilir ? 
Sosyal I~ler Görevlisi vasttaslyla, Sulh ~fuhkemesine rnüracaat edilmesi ve ge
rekli belgelerin istenrnesi gerekir. Sulh Mahkemesinden al1nan belge ile , belge 
sahibi istedigi avukati se9ebilir. Veya Sulh Mahkemesine müracaat etmeden 
(Amtsgericht) direkt avukat se9ilebilir Yine bu avukat vasitasi ile gerekli 
i~lemler yaptirilabilir. 
Se9ilen avukat davay1 kabul etmeyebilirmi ? 
Hayir, Esas olarak avukat davayL reddedemez . Kabul etmek mecburiyetindedir. 
Bu durumlarda fakirlik belgesine ihtiya9 varm1dir ? 
Hay1r, ki~i yalntz , ge~im belgesini gösterrnek zorundadit. 
Bu Kanun Alrnanya ' nin her yerinde ge~erlimidir ? 
Harnburg ve Bremen di~inda bütün Federal Almanya s1n1rlartnda ge9erlidir. 
Kimler bu yardimi alabilirler ? 
Mahkeme masraflarini ödeyemeyenler veya bir kismini ödeyebilenler, veya mas
raflari taksitle ödeyebilenler yararlanab1ltrler. "Ayrtca bir rnahkerne a9ar
ken , mahkeme a~am.n kazanma ~ansi olmas1 gerekir. Bo~una rnahkemeleri oyalama 
gibi dururnlar olursa mahkeme a91lamaz". 

D U Y U R U 

I . Mayi~. 1981 Tarihinden itibaren Radyolarim1zdaki UKW yasaklamasi kaldtr -
ilmi~tir . Bundan böyle radyo getirt t irecek arkada~lar UKW par9asini söktürmeyebi
lirler . 

Se v g 1 1 er 1m 1 z 1 e . .. . . 
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DIE VORLETZTE SEITE 

Car lo Fruttero/Franco Lu
centini 
WIE WEIT IST DIE NACHT 
Piper Verlag München 

Ein großer Wurf: Der 
neue Gesellschafts- und 
Kriminalroman von Fruttero 
und Lucentini, den Au
toren der "Sonntagsfrau ". 
In diesem Buch kommt al 
les vor: Fiat und die Kir
che, Liebe und Walmsinn, 
Mörder, Drogenhändler und 
Carabinieri, Sektierer und 
Straßenmädchen, die Apoka
lypse , die Mafia und 
- allgeg~nwärtig - der 
liebe Gott. 

- jol-

Joseph Hayes 
SEKUNDEN DER WAHRHEIT 
Verl ag Gruenwald München 

Der berühmte Autor be
schreibt in diesem Action
Roman menschliche Leiden
schaften und Schwächen, 
Glück und Elend, Skandale 
und Verbrechen vor dem 
Hinter grund der erregenden 
Ereignisse beim Kentucky
Derby . 

Clay Calmers ganzer Be
sitz ist der von ihm trai
nierte Vollblüter "Hot
pur". Für Clay geht es bei 
dem Rennen nicht nur um 
Platz und Preisgeld - für 
ihn geht es um alles, auch 
um die einzige Frau, die 
er je liebte: die schöne, 
aber arrogante Kimberly 
Cameron, deren Vater ihn 
einsr rücksichtslos zu 
vernichten versuchce. 

Clays Bruder Owen, der 
Geliebte einer Rennstall
besitzerin, bringt deren 
herzkranken Mann beim An
flug auf Louis ville durch 
riskante Flugmanöver um. 
Als skrupelloser Handlan
ger eines gefährlichen 
Syndikats dopt er Pferde, 
legt Feuer in die Stallun-

gen, stiehlt und ver
tauscht Pferde, verschickt 
Morddrohungen . .. 

Mit im Rennen sind 
Macht, Geld, Glück, Liebe 

Ein großer Roman eines 
der ganz großen Autoren. 

-jol -

Desmond Bagley 
DIE GNADENLOSEN 
Blanvalet Verlag München 

In dem fiktiven Anden
staat Cordillera führt Ge
neral Lopez ein korrup
tes Regime. Der vertriebe
ne rechtmäßige Präsident 
Aquillar aber hat noch ge
nügend Anhänger, die seine 
Rückkehr und einen Putsch 
vorbereiten . Zur gleichen 
Zeit versuchen jedoch 
Linkskräfte, diesen Putsch 
zu verhindern, um selbst 
an die Macht zu gelangen. 

Bei Aquillars Rückflug 
erzwingt der Co-Pilot mit 
der Waffe in der Hand eine 
Notlandung in den Anden. 
Aquillar und einige seiner 
Anhänger machen sich mit 
den übrigen Uberlebenden 
auf den Weg ins Tal . A.'1 
einem Fluß, über den nur 
eine schadhafte Brücke 
führt, lauern ihnen 
kommunistische Rebellen 
auf, die aber wegen ihrer 
schweren vlaffen die Brücke 
auch nicht überqueren kön
nen. Als es zum Kampf 
kommt mit den gut bewaff
neten Rebellen, müssen die 
verzweifelten Flugzeugpas
sagiere abenteuerliche 
Waffen wie Steinschleudern 

·und Armbrüste konstruie
ren . Drei von ihnen machen 
sich auf den Weg über die 
schneebedeckten Gipfel, um 
Hilfe zu holen .. . 

-jol-

27 

E.R. Carmin 
BLACKOUT 
Schweizer Verlagshaus 
Zürich 

Im letzten Herbst, 
BLACKOUT war bereits fer
tig geschrieben, wurde der 
Autor von der Wirklichkeit 
nicht nur eingeholt, son
dern beinahe überholt : Der 
Krieg zwischen Iran und 
Irak brach aus. 

Ähnliches geschieht in 
Carmins Roman: Amerika 
greift nach dem arabischen 
Oel, also fliegen in der 
Straße von Hormuz am per
sischen Golf Bohrinseln 
und Oeltanker in die Luft, 
der Golf ist gesperrt und 
Europa und Japan sind vom 
lebenswichtigen Oel abge
schnitten. 

Das bedeutet Notstand in 
Europa, und es bedeutet 
auch, daß das von den 
Großmächten erpreßbar e 
Europa in die Konfronta 
tion mit den heimlichen 
Atommächten Libyen und Is 
rael einbezogen und zu ei 
nem 3. Weltkrieg erpreßt 
werden kann. Doch plötz
lich funktioniert in 
amerikanischen Aufklä
rungsmaschinen die Elek
tronik nicht mehr, verlie
ren die Piloten ihre Denk
fähigkeit . Stürme aus hei 
terem Himmel verheeren 
große Gebiete der USA. Die 
Russen scheinen das Wetter 
und die Menschenhirne ma
nipulieren zu können . .. 

- jol -

'DER LICHTBLI CK' 
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